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Ausgedruckt am 11. 11. 1991 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Versiche­
rungsaufsichtsgesetz geändert wird (2. VAG­

Novelle 1991) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, BGBL 
Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBL Nr. 411/1991, wird wie folgt geän­
dert: 

1. § 2 Abs. 1 Z 1 lautet: 
,,1. §? Abs. 1, § 4 Abs. 1 erster und zweiter Satz, 

Abs. 3 Z 1 und 3 und Abs. 6, § 7 a Abs. 1 Z 1 
bis 6 und Abs. 2, § 11 Abs. 1 und 3, die §§ 99 
bis 103, § 104 Abs. 1, § 105, § 107 Abs. 1,2 und 
4, die §§ 108 abis 110, die §§ 115 bis 118," 

2. § 2 Abs. 1 Z 2 lautet: 
,,2. für die Rechnungslegung die Bestimmungen 

des Fünften Hauptstückes mit Ausnahme des 
§81aund". 

3. § 2 Abs. 1 Z 3 lautet: 
,,3. Sofern sie in der Rechtsform eines Versiche­

rungsvereins auf Gegenseitigkeit betrieben 
werden, die §§ 26 bis 34, § 35 Abs. 1, 3 und 4, 
die §§ 36 bis 52, § 53 Abs. 1,2,3 erster Satz, 4 
und 5, die §§ 54 und 55, § 56 Abs. 1,2,4 und 5, 
die §§ 57 bis 61, § 62 Abs. 2 bis 4, die §§ 63, 65 
bis 67, 68 Abs. 1 bis 3, 5 und 6, die §§ 69 bis 73, 
96, 107 Abs. 3 und 114" 

4. § 18 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Wird in einem Versicherungszweig, der nicht 
unter Abs. 1 fällt, die Versicherungsleistung in Form 
einer Rente erbracht, so ist hiefür keine Deckungs­
rücksteIlung zu bilden." 

5. § 24 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Versicherungsunternehmen, die eine oder 
mehrere der im § 18 Abs. 1 angeführten Versiche­
rungen betreiben, sind verpflichtet, mindestens 
einen versicherungsmathematischen Sachverständi­
gen (Aktuar) zu bestellen, der die Erstellung der im 
§ 18 Abs. 1, 3 und 4 angeführten Bestandteile des 

Geschäftsplans vorzunehmen oder zu leiten und 
ihre Einhaltung zu überwachen hat." 

6. § 57 Abs. 6 lautet: ' 

,,(6) Im übrigen gelten für die Abwicklung § 206 
Abs. 1 und 2 erster, dritter und vierter Satz, die 
§§ 207 und 208, § 209 Abs. 1 bis 3 und die §§ 210, 
211, 213 und 214 Aktiengesetz 1965 in der jeweils 
geltenden Fassung sinngemäß/' 

7. § 61 b Abs. 3 letzter Satz lautet: 

,,§ 11 Abs. 1, § 17 b, § 27, die §§ 29 und 30, § 33 
Abs. 1, die §§ 42 bis 55, § 56 Abs.l bis 3 und 5, § 57 
Abs. 1 und 2, 5 und 6, die §§ 80 und 81, § 81 b Abs. 5 
und 6, die §§ 81 c bis 81 g, § 81 h Abs. 1 und 2, 
§ 81 n, § 82, die §§ 83 bis 85 a, § 89, § 95, § 99, § 100 
Abs. 1, § 103, § 104 Abs. 1, § 105, § 108 a, § 109, 
§ 111 und die §§ 113 und 114 sind weite~. 
anzuwenden." 

8. § 63 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) § 4 Abs. 6 Z 2 und 3, § 11 Abs. 3, § 17 bund 
§17 c Abs. 2 sind auf kleine Versicherungsvereine 
nicht anzuwenden. 

(3) Vom Vierten Hauptstück sind die §§ 74 bis 78 
auf Sterbekassen gemäß § 62 Abs. 2 anzuwenden. 
Bei der Erlassung von Anordnungen auf Grund der 
§§ 74 bis 78 sind die besonderen Verhältnisse der 
Sterbekassen zu beachten." 

9. § 71 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Die A.bwickler haben für den Beginn der 
Abwicklung Rechnung zu legen und weiterhin für 
den Schluß jedes Jahres einen Jahresabschluß und 
einen Lagebericht zu erstellen." 

10. Das Vierte Hauptstück erhält die Überschrift 
"Kapitalausstattung, Kapitalanlage". Die Gliede­
rungsbezeichnung ,,1. Abschnitt" entfällt samt 
Überschrift. 

11. § 73 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Risikorücklage sind jährlich 0,6 vH der 
um die Rückversicherungsabgabe verminderten 
abgegrenzten Prämien des inländischen Geschäfts 
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2 265 der Beilagen 

zuzuführen. Die Rücklage darf jedoch 4 vHdieser 
Prämien nicht übersteigen. Sie darf nur zur 
Deckung von sonst in der Bilanz auszuweisenden 
Verlusten und erst nach Auflösung aller sonstigen 
satzungsmäßigen und freien Rücklagen verwendet 
werden. Nach ihrer Auflösung ist die Rücklage neu 
zu bilden." 

12. § 73 b Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Der ,Bilanzverlust ist von den Eigenmitteln 
abzuziehen." 

13. Im § 7J b Abs. 4 Z 2 lit. a und Z 3lit. a entfällt 
der Ausdruck "einschließlich der Nebenleistungen". 

14. § 76 lautet: 

"E r wer b von A n t eil s r e c h t e n 

§ 76. (1) Der Erwerb von Anteilsrechten an einer 
Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung durch ein Versicherungsun­
ternehmen bedarf der Genehmigung durch die 
Versicherungsaufsichtsbehörde, sofern die Anteils­
rechte 10 vH des Grund- oder Stammkapitals dieser 
Gesellschaft oder ihr Kaufpreis 10 vH der Eigenmit­
tel des Versicherungs unternehmens übersteigen. 
Dies gilt auch für den Erwerb zusätzlicher 
Anteilsrechte und die betragliehe Erhöhung geneh­
migter Anteilsrechte, wenn die vorstehenden Gren­
zen bereits überschritten sind oder dadurch 
überschritten werden. Bei der Berechnung des 
Anteils am Grund- oder Stammkapital der fremden 
Gesellschaft sind die Anteilsrechte von verbundenen 
Unternehmen zusammenzurechnen. 

(2) 'Der Erwerb von Anteilsrechten an einer 
anderen Gesellschaft oder an einem EinzeIunter­
nehmen bedarf stets der Genehmigung durch die 
Versicherungsaufsichtsbehörde. 

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Anteilsrechte ihrer Art oder ihrem Umfang nach 
geeignet sind, die Interessen der Versicherten zu 
gefährden. Die Genehmigung von Anteilsrechten an 
einem Versicherungsunternehmen ist auch zu 
versagen, wenn eine für die Versicherten nachteilige 
Entwicklung des Versicherungsmarktes zu erwarten 
ist. 

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen erteilt 
werden, wenn dies erforderlich erscheint, um die 
Interessen der Versicherten zu wahren. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat die 
Veräußerung der Anteilsrechte zu verlangen, wenn 

1. die im Abs.3 genannten Umstände nach 
Erteilung der Genehmigung eintreten oder 

2. das Unternehmen, von dem das Versicherungs­
unternehmen Anteilsrechte hält, dauernd einen 
negativen Gebarungserfolg aufweist, es sei denn, 
daß für diese Anteilsrechte berücksichtigungswür­
dige Gründe vorliegen. 

(6) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann vom 
Versicherungsunternehmen alle erforderlichen Aus­
künfte über das Unterneh'men, von dem Anteils­
rechte gehalten werden oder gehalten werden 
sollen, insbesondere die Vorlage des J ahresabschlus­
ses und anderer geeigneter Geschäftsunterlagen 
verlangen. Solche Auskünfte dürfen nicht unter 
Berufung auf eine nach anderen Vorschriften 
bestehende Verschwiegenheitspflicht verweigert 
werden. 

(7) Die gänzliche oder teilweise Veräußerung von 
genehmigten Anteilsrechten ist der Versicherungs­
aufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich anzuzei­
gen. 

(8) Darlehen und Zuschüsse des Versicherungs­
unternehmens an eine Gesellschaft, von der es mit 
aufsichtsbehördlicher Genehmigung Anteilsrechte 
hält, sind der Versicherungsaufsichtsbehörde unver­
züglich schriftlich anzuzeigen." 

15. Nach dem § 77 Abs. 7 a wird folgender 
Abs. 7 beingefügt: 

,,(7 b) Inländische laufende Guthaben bei zum 
Bankgeschäft im Inland berechtigten Banken 
können unter Einbeziehung in die Grenze gemäß 
Abs. 3 Z 4 auf die Bedeckung des Deckungserfor­
dernisses angerechnet werden." 

16. § 78 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Technische Verbindlichkeiten sind die 
versicherungstechnischen Rückstellungen." 

17. § 78 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Technische Verbindlichkeiten aus dem 
Betrieb im Inland, für die nicht vom Versicherungs­
unternehmen selbst oder hinsichtlich der von ihm 
übernommenen Rückversicherung von einem zum 
Geschäftsbetrieb im Inland zugelassenen V orversi­
cherer ein Deckungsstock zu bilden ist, sind nach 
Abzug der Anteile Rückversicherer gemäß Abs. 3 bis 
6 zu bedecken." 

18. § 78 Abs. 12 lautet: 

,,(12) Kassenbestände und inländische laufende 
Guthaben bei zum Bankgeschäft im Inland 
berechtigten Banken können unter Einbeziehung in 
die Grenze gemäß Abs. 5 Z 4 auf die Bedeckung der 
technischen Verbindlichkeiten angerechnet wer­
den." 

19. Der 2. Abschnitt des Vierten Hauptstückes 
(§§ 80 bis 86) wird durch folgende Paragraphen 
ersetzt: 

"Fünftes Hauptstück 

RECHNUNGSLEGUNG 

An wen d bar k e i td e s HGB und des 
A k ti eng e set z e s 1965 

§ 80. Für die Rechnungslegung von 
1. Versicherungsunternehmen in der Rechtsform 

einer Aktiengesellschaft gelten die Bestim-
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mungen des HGB in der jeweils geltenden 
Fassung für große Aktiengesellschaften, so­
weit dieses Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt; 

2. Versicherungsvereinen . auf Gegenseitigkeit, 
die nicht kleine Vereine im Sinne des § 62 sind, 
gelten sinngemäß die Bestimmungen des HGB 
in der jeweils geltenden Fassung für große 
Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesge­
setz nichts anderes bestimmt; die §§ 125 bis 
127 Aktiengesetz 1965 in der jeweils geltenden 
Fassung sind unter Bedachtnahme auf § 81 
Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden; 

3. Zweigniederlassungen a.usländischer Versi­
cherungsunternehmen gelten sinngemäß die 
Bestimmungen des HGB in der jeweils 
geltenden Fassung für große Aktiengesell­
schaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt. 

Allgemeine Vorschriften über den 
Jahresabschlußund den Lagebericht 

§ 81. (1) Der Vorstand eines inländischen 
Versicherungsunternehmens oder die Geschäftslei -
tung der Zweigniederlassung eines ausländischen 
Versicherungsunternehmens haben für die Gesetz­
mäßigkeit des Jahresabschlusses zu sorgen. 

(2) Unbeschadet des § 222 Abs. 1 HGB in der 
jeweils geltenden Fassung und der §§ 125 Abs. 1, 2 
und 5 sowie 127 Abs. 1 Aktiengesetz 1965 in der 
jeweils geltenden Fassung sind der Jahresabschluß 
und der Lagebericht so rechtzeitig aufzustellen und 
der Jahresabschluß so rechtzeitig festzustellen, daß 
die Vorlagefristen des § 83 eingehalten werden. 

(3) Für den Konzernabschluß und den Konzern­
lagebericht gilt Abs. 2 sinngemäß. 

(4) Für Zweigniederlassungen ausländischer 
Versicherungsuilternehmen hat die Geschäftslei­
tung in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjah­
res für das vorangegangene Geschäftsjahr einen 
Jahresabschluß und einen Lagebericht aufzustellen. 

(5) Das Geschäftsj ahr von Versicherungsunter­
nehmen hat dem Kalenderjahr zu entsprechen. Die 
Versicherungsaufsichtsbehörde kann für Versiche­
rungsunternehmen, die ausschließlich indirektes 
Geschäft betreiben, ein abweichendes Wirtschafts­
jahr zulassen. 

Bestätigungsvermerke des 
Treuhänders und des 

ve r sich e ru ngs mathe m a tis ch e n 
Sachverständigen 

§ 81 a. (1) Unter der Bilanz von Versicherungs­
unternehmen, die einen Deckungsstock zu bilden 
haben, hat der Treuhänder zu bestätigen, daß 
Anlage und Verwahrung der Deckungsstockwerte 

den hiefür geltenden besonderen Vorschriften 
entsprechen. Sind für ein Versicherungsunterneh­
men mehrere Treuhänder bestellt, so hat jeder 
Treuhänder einen Bestätigungsvermerk zu erteilen. 
Die Verantwortlichkeit der Organe des Unterneh­
mens wird dadurch nicht berührt. 

(2) Unter der Bilanz von Versicherungsunterneh­
men, die eine oder mehrere der im § 18 Abs. 1 
angeführten Versicherungen betreiben, hat der 
versicherungsmathematische Sachverständige zu 
bestätigen, daß die Deckungsrückstellung und die 
Prämienüberträge nach dem Geschäftsplan berech­
net sind. Die Verantwortlichkeit der Organe des 
Unternehmens wird dadurch nicht berührt. 

(3) Für die Bestätigungsvermerke gemäß Abs. 1 
und 2 gelten die §§ 274 Abs. 3 und 4 erster Satz, 277 
Abs. 1 erster und dritter Satz und 281 Abs. 1 dritter 
Satz HGB in der jeweils geltenden Fassung 
sinngemäß. Liegen nur geringfügige, kurzfristig 
behebbare Mängel vor, so kann der Treuhänder 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er­
teilen. 

Allgemeine Grundsätze für die 
Gliederung des Jahresabschlusses 

§ 81 b. (1) Die Lebensversicherung, die Kranken­
versicherung und die Schaden- und Unfallversiche­
rung bilden je eine Bilanzabteilung. Das allgemeine 
Versicherungsgeschäft umfaßt die Krankenversi­
cherung und die Schaden- und Unfallversicherung. 

(2) Die Bilanzposten .der Gesamtbilanz sind 
zusätzlich entsprechend ihrer Zuordnung zu den 
einzelnen Bilanzabteilungen aufzugliedern. Ist eine 
Zuordnung nicht eindeutig feststellbar, so darf der 
entsprechende Bilanzposten in einer einzigen 
Bilanzabteilung ausgewiesen werden. 

(3) Für jede Bilanzabteilung ist eine gesonderte 
versicherungstechnische Rechnung zu erstellen. Die 
nichtversicherungstechnische Rechnung· gemäß 
§ 81 e Abs. 5 ist bis einschließlich Posten 7. 
gesondert für jede Bilanzabteilung aufzustellen; ab 
dem Posten 8. sind jeweils nur die Gesamtbeträge 
aller Bilanzabteilungen anzuführen. 

(4 ) Versicherungsunternehmen, die ausschließ­
lich indirektes Geschäft betreiben, können die 
versicherungstechnische Rechnung für ihr gesamtes 
Versicherungsgeschäft gemäß § 81 e Abs.2 erstel­
len. 

(5) § 223 Abs. 6 und 8 HGB in der jeweils 
geltenden Fassung sind nicht anzuwenden. 

(6) Aufwendungen und Erträge sind, soweit sie 
nicht ihrer Art nach in eigenen Posten der Gewinn­
und Verlustrechnung zu erfassen sind, nach ihrer 
Verursachung auf die zutreffenden Posten der 
Gewinn- und Verlustrechnung aufzuteilen. 
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(7) § 233 Abs.2 HGB in der jeweils geltenden 
Fassung gilt nicht für die Aufwendungen für 
Versicherungsfälle. 

(8) § 223 Abs. 2 HGB in der jeweils geltenden 
Fassung gilt hinsichtlich der Bilanz nur für die 
Gesamtbeträge und nicht für die Beträge der 
einzelnen Bilanzabteilungen. 

Gliederung der Bilanz 

§ 81 c. (1) In der Bilanz sind die in den Abs. 2 
und 3 angeführten Posten gesondert und in der 
vorgeschriebenen: Reihenfolge, auszuweisen. 

(2) Aktiva: 

A. Immaterielle Vermögensgegenstände 
1. Aufwendungen für· das Ingangsetzen, 

Erweitern und Umstellen des Betriebes 
II. Entgeltlich erworbener Firmenwert 

II1. Aufwendungen für den Erwerb eines 
Versicherungsbestandes 

IV. Sonstige immaterielle Vermögensgegen­
stände 

B. Kapitalanlagen 
1. Grundstücke und Bauten 

II. Kapitalanla,gen in verbundenen Unterneh­
men und Beteiligungen 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 
2. Schuldverschreibungen von verbunde­

nen Unternehmen und Darlehen an 
verbundene Unternehmen 

3. Beteiligungen 
4. Schuldverschreibungen von und Darle­

hen an Unternehmen, mit denen em 
Beteiligungsverhältnis besteht 

III. Sonstige Kapitalanlagen 
1. Aktien und andere nicht festverzinsli­

che Wertpapiere 
2. Schuldverschreibungen und andere 

festverzinsliche Wertpapiere 
3. Hypothekenforderungen 
4. Polizzendarlehen und -vorauszahlun-

gen 
5. Sonstige Darlehensforderungen 
6. Guthaben bei Banken 
7. Andere Kapitalanlagen 

IV. Depotforderungen aus dem übernomme­
nen Rückversicherungsgeschäft . 

C. Kapitalanlagen der fondsgebundenen Lebens­
versicherung 

D. Forderungen 
1. Forderungen aus dem direkten Versiche­

rungsgeschäft 
1. an Versicherungsnehmer 
2. an Versicherungsvermittler 
3. an Versicherungsunternehmen 

II. Abrechnungsforderungen aus dem Rück­
versicherungsgeschäft 

III. Eingeforderte ausstehende Einlagen 
IV. Sonstige Forderungen 

E. Anteilige Zinsen und Mieten 

F. Sonstige Vermögensgegenstände 
I. Sachanlagen (ausgenommen Grundstücke 

und Bauten) 
H. Laufende Guthaben bei Banken, Schecks 

und Kassenbestand 
IH. Eigene Aktien und eigene Partizipations­

scheine 
IV. Andere Vermögensgegenstände 

G. Verrechnungsposten mit der Zentrale 

H. Rechnungsabgrenzungsposten 
I. Verrechnungsposten zwischen den Abtei­

lungen 

(3) Passiva: 
A. Eigenkapital 

1. Grundkapital 
1. Nennbetrag 
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einla­

gen 
IL Dotationskapital 

III. Partizipationskapital 
IV. Kapitalrücklagen 

1. gebundene 
2. nicht gebundene 

V. Gewinnrücklagen 
1. Sicherheitsrücklage 
2. Gesetzliche Rücklage gemäß 

§ 130 AktG 1965 in der jeweils gelten­
den Fassung 

3. Sonstige satzungsmäßige Rücklagen 
4. Freie Rücklagen 

VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 

B. Unversteuerte Rücklagen 
I. Risikorücklage gemäß § 73 a 

H. Bewertungsreserve auf Grund von Sonder­
abschreibungen 

IH. Sonstige unversteuerte Rücklagen 

C. Nachrangige Verbindlichkeiten 

D. Versicherungstechnische Rückstellungen im Ei­
genbehalt 

I. Prämienüberträge 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

11. Deckungsrückstellung 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

IV. Rückstellung für erfolgsunabhängige Prä­
mienrückerstattung 

265 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 56

www.parlament.gv.at



265· der Beilagen 5 

1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

V. Rückstellung für erfolgsabhängige 
Prämienrückerstattung bzw. Gewinnbetei­
ligung der Versicherungsnehmer 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

VI. Schwankungsrückstellung 
VII. Sonstige versicherungstechnische Rück­

stellungen 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

E. Versicherungstechnische Rückstellungen der 
fondsgebundenen Lebensversicherung 

I. Gesamtrechnung 
II. Anteil der Rückversicherer 

F. Nichtversicherungstechnische Rückstellungen 
I. Rückstellungen für Abfertigungen 

II. Rückstellungen für Pensionen 
III. Steuerrückstellungen 
IV. Sonstige Rückstellungen 

G. Depotverbindlichkeiten aus dem abgegebenen 
Rückversicherungsgeschäft 

H. Sonstige Verbindlichkeiten 
I. Verbindlichkeiten aus dem direkten Vers i­

cherungsgeschäft 
1. an Versicherungsnehmer 
2. an Versicherungsvermittler 
3. an Versicherungsunternehmen 

II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem 
Rückversicherungsgeschäft 

III. Anleiheverbindlichkeiten (mit Ausnahme 
des Ergänzungskapitals) 

IV. Verbindlichkeiten gegen Banken 
V. Andere Verbindlichkeiten 

I. Verrechnungsposten mit der Zentrale 

J. Rechnungsabgrenzungsposten 

(4) § 224 HGB in der jeweils geltenden Fassung 
ist nicht anzuwenden. 

Entwicklung von 
Vermögensgegenständen 

§ 81 d. (1) Die Entwicklung der Posten A., B. I. 
und B. 11. des § 81 c Abs. 2 der Gesamtbilanz ist in 
der Bilanz oder im Anhang darzustellen. Dabei sind, 
ausgehend von den Bilanzwerten am Ende des 
vorangegangenen Geschäftsjahres, die Zugänge, die 
Umbuchungen, die Abgänge, die Zuschreibungen 
und die Abschreibungen im Geschäftsjahr sowie die 
Bilanzwerte am Ende des Geschäftsjahres gesondert 
aufzuführen. 

(2) § 226 Abs. 1 HGB in der jeweils geltenden 
Fassung ist nicht anzuwenden. 

Gliederun·g der Gewinn- und 
Verlustrechnung 

§ 81 e. (1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen. In ihr sind die in .den 
Abs. 2 bis 5 angeführten Posten in der angegebenen 
Reihenfolge geson,dert auszuweisen. 

(2) I. Versicherungstechnische Rechnung 
- Allgemeines Versicherungsgeschäft, Schaden­

und Unfallversicherung 
1. Abgegrenzte Prämien 

a) Verrechnete Prämien 
aa) Gesamtrechnung 
ab) Abgegebene Rückversicherungsprä­

mIen 
b ) Veränderung durch Prämienabgrenzung 

ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

2. Kapitalerträge des technischen Geschäfts 
3. Sonstige versicherungstechnische Erträge 
4. Aufwendungen für Versicherungsfälle 

a) Zahlungen für Versicherungsfälle 
aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer . 

b) Veränderung der Rückstellung für hoch 
nicht abgewickelte Versicherungsfälle 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

5. Erhöhung von versicherungstechnischen 
Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnuhg 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rück­
stellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

6. Verminderung von versicherungstechnischen 
Rückstellungen 
a) Deckun·gsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rück­
stellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

7. Aufwendungen für die erfolgsunabhängige 
Prämienrückerstattung 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 

8. Aufwendungen für die erfolgsabhängige 
Prämienrückerstattung 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 

9. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
a) Aufwendungen für den Versicherungsab­

schluß 
b) Sonstige Aufwendungen für den Versi­

cherungsbetrieb 
c) Rückversicherungsprovisionen und Ge­

winnanteile aus Rückversicherungsabga­
ben 

2 
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10. Sonstige versicherungstechnische Aufwen-
dungen 

11. Veränderung der Schwankungsrückstellung 
12. Versicherungstechnisches Ergebnis 

(3) II. Versicherungstechnische Rechnung 
- Allgemeines Versicherungsgeschäft, Kran­

kenversicherung 
1. Abgegrenzte Prämien 

a) Verrechnete Prämien 
aa) Gesamtrechnung 
ab) . Abgegebene Rückversicherungsprä -

mlen 
b) Veränderung durch Prämienabgrenzung 

ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

2. Kapitalerträge des technischen Geschäfts 
3. Sonstige versicherungstechnische Erträge 
4. Aufwendungen für Versicherungsfälle 

a) Zahlungen für Versicherungsfälle 
aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Veränderung der Rückstellung für noch 
nicht abgewickelte Versicherungsfälle 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

5. Erhöhung von versicherungstechnischen 
Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rück­
stellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

6. Verminderung von versicherungstechnischen 
Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rück­
stellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

7. Aufwendungen für die erfolgsunabhängige 
Prämienrückerstattung 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 

8. Aufwendungen für die erfolgsabhängige 
Prämienrückerstattung 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 

9. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
a) Aufwendungen für den Versicherungs ab­

schluß 
b) Sonstige Aufwendungen für den Versi­

cherungsbetrieb 
c) Rückversicherungsprovisionen und Ge­

winnanteile aus Rückversicherungsabga­
ben 

10. Sonstige versicherungstechnische Aufwen­
dungen 

11. Veränderung der Schwankungsrückstellung 
12. Versicherungstechnisches Ergebnis 

(4) III. Versicherungstechnische Rechnung 
- Lebensversicherung 

1. Abgegrenzte Prämien 
a) Verrechnete Prämien 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Abgegebene Rückversicherungsprä­

mien 
b) Veränderung durch Prämien abgrenzung 

ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

2. Kapitalerträge des technischen Geschäfts 
3. Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 

gemäß Posten C. der Aktiva 
4. Sonstige versicherungstechnische Erträge 
5. Aufwendungen für Versicherungsfälle 

a) Zahlungen für Versicherungsfälle 
aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b ) Veränderung der Rückstellung für noch 
nicht abgewickelte Versicherungsfälle 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

6. Erhöhung von -versicherungstechnischen 
Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rück­
stellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

7. Verminderung von versicherungstechnischen 
Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rück­
stellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

8. Aufwendungen für die erfolgsabhängige 
Prämienrückerstattung bzw. Gewinnbeteili­
gung der Versicherungsnehmer 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 

9. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
a) Aufwendungen für den Versicherungs ab-

schluß . 
b) Sonstige Aufwendungen für den Versi­

cherungsbetrieb 
c) Rückversicherungsprovisionen und Ge­

winnanteile aus Rückversicherungsabga­
ben 

10. Nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 
gemäß Posten C. der Aktiva 

11. Sonstige versicherungstechnische Aufwen­
dungen 

12 . Versicherungstechnisches Ergebnis 

265 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 56

www.parlament.gv.at



265 der Beilagen 7 

(5) IV. Nichtversicherungstechnische Rechnung 
1. Versicherungstechnisches Ergebnis 

2. Erträge aus Kapitalanlagen und Zinserträgen 
a) Erträge aus Beteiligungen, davon verbun­

dene Unternehmen 
b) Erträge aus Grundstücken und Bauten 
c) Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen, 

davon verbundene Unternehmen 
d) Erträge aus Zuschreibungen 
e) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalan­

lagen 
f) Sonstige Erträge 

3. Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zin­
sen aufwendungen 
a) Aufwendungen für die Vermögensver-

waltung 
b) Abschreibungen von Kapitalanlagen 
c) Zinsenaufwendungen 
d) Verluste aus dem Abgang von Kapitalan­

lagen 
e) Sonstige Aufwendungen für Kapitalanla­

gen 

4. In die versicherungstechnische Rechnung 
übertragene Kapitalerträge 

5. Sonstige nichtversicherungstechnische Er­
träge 

6. Sonstige nichtversicherungstechnische Auf­
wendungen 

'7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig­
keit 

8. Außerordentliche Erträge 

9. Außerordentliche Aufwendungen 

10. Außerordentliches Ergebnis 

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

12. J ahresüberschußI Jahresfehlbetrag 

13. Auflösung von Rücklagen 
a) Auflösung der Risikorücklage gemäß 

§73a 
b) Auflösung der Bewertungsreserve auf 

Grund von Sonderabschreibungen 
c) Auflösung sonstiger unversteuerter Rück-

lagen 
d) Auflösung von Kapitalrücklagen 
e) Auflösung der Sicherheitsrücklage 
f) Auflösung der gesetzlichen Rücklage 

gemäß § 130 AktG 1965 in der jeweils 
geltenden Fassung 

g) Auflösung der sonstigen satzungsmäßi­
gen Rücklagen 

h) Auflösung der freien Rücklagen 

14. Zuweisung an Rücklagen 
a) Zuweisung an die Risikorücklage gemäß 

§73 a 
b) Zuweisung an die Bewertungsreserve auf 

Grund von Sonderabschreibungen 
c) Zuweisung an sonstige unversteuerte 

Rücklagen 

d) Zuweisung an die Sicherheitsrücklage 
e) Zuweisung an die gesetzliche Rücklage 

gemäß § 130 Aktiengesetz in der jeweils 
geltenden Fassung 

f) Zuweisung an sonstige satzungsmäßige 
Rücklagen 

g) Zuweisung an freie Rücklagen 
15 . Jahres gewinn I Jahresverlust 
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 
17. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 

(6) § 231 HGB in der jeweils geltenden Fass~ng 
ist nicht anzuwenden. 

Erfassung von Aufwendungen und 
Erträgen 

§ 81 f. (1) Die Aufrechnung von Aufwendungen 
mit Erträgen ist vorzunehmen für 

1. die an die Versicherungsnehmer weiterver­
rechnete Feuerschutzsteuer mit dem Feuer­
schutzsteueraufwand, 

2. die erhaltenen Vergütungen aus der Mitversi­
cherung mit dem Provisionsalifwand, 

3. Aufwandsersätze mit jenen Aufwendungen, zu 
deren Deckung sie bestimmt sind, 

4. die Erträge mit den laufenden Aufwendungen 
der Grundstücke und Bauten, ausgenommen 
die Abschreibungen, 

5. die Erträge mit den Aufwendungen von 
Beteiligungen, ausgenommen die Abschrei­
bungen, 

6. Erlöse aus Anlagenverkäufen mit den Buch­
werten der veräußerten Anlagen, 

7. valutarische Kursgewinne mit Klirsverlusten 
aus ein und derselben Währung, . 

8. Zahlungen für Versicherungsfälle mit Regreß­
einnahmen und anderen Erstattungsleistungen 
für Versicherungsfälle. 

(2) Für Einrichtungen, die nicht unmittelbar mit 
dem Betrieb der Vertragsversicherung im Zusam­
menhang stehen, ist der Unterschiedsbetrag zwi­
schen den Aufwendungen und Erträgen in die in 
Betracht kommenden Posten der Gewinn-und 
Verlustrechnung einzustellen. 

(3) Der Erfolg aus Verträgen des indirekten 
Geschäfts kann längstens bis zu einem Jahr 
periodenverschoben ausgewiesen werden. Einlan­
gende Abrechnungen sind laufend zu buchen. In 
einem Geschäftsjahr sind grundsätzlich die Abrech­
nungen eines Abrechnungsjahres erfolgswirksam zu 
erfassen. Für bis zum Bilanzstichtag entstandene 
und bis zum Bilanzerstellungstag bekanntgewor­
dene Verluste sind entsprechende Rückstellungen 
zu bilden. Ein Abweichen vom gewählten Ausmaß 
der zeitversetzten Buchung der Ergebnisse aus den 
einzelnen Übernahmeverträgen ist nur bei V orlie­
gen besonderer Umstände zulässig. 
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Allgemeine Bewertungsvorschriften 

§ 81 g. (1) Der Grundsatz der Vorsicht des § 201 
Abs. 1 Z 4 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Versicherungs geschäftes anzuwenden. 

(2) § 235 HGB in der jeweils geltenden Fassung 
ist nicht auf die Kapitalanlagen gemäß Posten B. des 
§ 81 c Abs. 2 anzuwenden. 

Bewertung von 
Verm ö ge n s g eg en stände n 

§ 81 h. (1) Kapitalanlagen laut Posten B. des 
§ 81 c Abs. 2 sind mit Ausnahme der in Abs.2 
genannten wie Gegenstände des Anlagevermögens 
,zu bewerten (§§ 203 und 204 HGB in der jeweils 
geltenden Fassung). 

(2) Anteile an verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen, Aktien, Wertpapiere über Partizipac 
tions- und Ergänzungskapital und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere und Wertrechte, In­
vestmentfondsanteile gemäß Posten B. des § 81 c 
Abs.2 sind wie Gegenstände des Umlaufvermögens 
zu bewerten (§§ 206 und 207 HGB in der jeweils 
geltenden Fassung). 

(3) Die Kapitalanlagen der fonds gebundenen 
Lebensversicherung gemäß Posten C. des § 81 c 
Abs. 2 sind zu den Börsen- oder Marktpreisen ohne 
Rücksicht auf ihre Anschaffungs- oder Herstel­
lungskosten zu bewerten. Hierin enthaltene Grund­
stücke und Bauten sind in Abständen von längstens 
drei Jahren durch Sachverständige zu bewerten. 
Werterhöhungen sind ausreichend zu begründen 
und vom Abschlußprüfer auf ihre wirtschaftliche 
Angemessenheit zu ilbe~prüfen. 

Allgemeine Vorschriften über die 
ve rs ich e ru ngs te eh n is eh en 

Rückstellungen 

§ 81 i. (1 ) Versicherungstechnische Rückstellun­
gen sind insoweit zu bilden, wie dies nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen­
dig ist, um die dauernde Erfüllbarkeit der 
Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen zu 
gewährleisten. Im Rahmen der Bewertung ist auf 
den Grundsatz der Vorsicht Bedacht zu nehmen. 

(2) Versicherungstechnische Rückstellungen sind 
insbesondere die Prämienüberträge, die Deckungs­
rückstellung, . die Rückstellung für noch nicht 
abgewickelte Versicherungsfälle, die Rückstellun­
gen für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige 
Prämienrückerstattung, die Schwankungsrückstel­
lung, die Rückstellung für drohende Verluste aus 
dem Versicherungs bestand und die Rückstellung für 
Verluste aus den zeitversetzt gebuchten Rückversi­
cherungsübernahmen. 

(3) Enthält der Geschäftsplan Vorschriften über 
die Berechnung versicherungstechnischer Rückstel­
lungen, so ist diesen Vorschriften entsprechend 
vorzugehen. 

(4) Auf versicherungstechnische Rückstellungen 
ist § 198 Abs. 8 letzter Satz HGB in der jeweils 
geltenden Fassung nicht anwendbar. 

Prämienüberträge 

§ 81 j. (1) Prämienüberträge sind die Teile der 
verrechneten Prämien, die sich auf einen nach dem 
Ende des Geschäftsjahres liegenden Zeitraum 
beziehen. Sie sind grundsätzlich filrjeden Versiche­
rungsvertrag nach einer zeitanteiligen Einzelbe­
rechnung zu ermitteln. 

(2) Die Prämienüberträge können auch durch 
Näherungsverfahren ermittelt werden, wenn deren 
Ergebnisse denen einer zeitanteiligen Einzelberech­
nung für jeden Versicherungsvertrag nahekommen. 

(3) In Versicherungszweigen, in denen' die 
Annahme zeitlicher Proportionalität zwischen Risi­
koverlauf und Prämie nicht zutrifft, sind Berech­
nungsverfahren anzuwenden, die der im Zeitablauf 
unterschiedlichen Entwicklung des Risikos Rech­
nung tragen. 

D e cku ng s rü ckste ll u n g 

§ 81 k. (1) Die Deckungsrückstellung ist in der 
Lebensversicherung, in der Krankenversicherung 
und in allen anderen Versicherungszweigen, soweit 
diese nach Art der Lebensversicherung betrieben 
werden, für jeden Versicherungsvertrag einzeln zu 
berechnen. Die Anwendung von anerkannten 
statistischen oder mathematischen Methoden ist 
zulässig, wenn davon auszugehen ist, daß diese zu 
annähernd den gleichen Ergebnissen führen wie die 
Einzelberechnungen. 

(2) Die Deckungsrückstellung umfaßt in der 
Lebensversicherung und in der Unfallversicherung, 
die nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, 
den versicherungsmathematisch errechneten Wert 
der Verpflichtungen des V ersicherungsunterneh­
mens einschließlich der bereits zugeteilten und der 
zugesagten Gewinnanteile und einer V erwaltungs~ 
kostenrückstellung abzüglich der Summe der 
Barwerte der künftig eingehenden Prämien. 

(3) Versicherungstechnisch entstehende negative 
Deckungskapitalien sind auf Null zu setzen. 

(4) Die Berechnung der Deckungsrückstellung ist 
nach anerkannten versicherungsmathematischen 
Methoden vorzunehmen. 

Rückstellung für noch nicht 
ab ge wie k el t e Ver sie her u n g sf ä 11 e 

§ 81 l. (1) Rückstellungen für noch nicht 
abgewickelte Versicherungsfälle sind für die dem 
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Grund oder der Höhe nach noch nicht feststehen­
den Leistungsverpflichtungen aus bis zum Bilanz­
stichtag eingetretenen Versicherungsfällen sowie 
für sämtliche hiefür nach dem Bilanzstichtag 
voraussichtlich anfallenden Schadenregulierungs­
aufwendungen zu bilden. 

(2) Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle ist für jeden Versicherungsfall 
einzeln zu ermitteln. Die Ermittlung kann -auf 
andere Weise vorgenommen werden, wenn die 
Eigenart des Versicherungs zweiges einer Einzeler­
mittlung entgegensteht. Eine Pauschalbewertung ist 
zulässig, wenn auf Grund der Anzahl gleichartiger 
Risken davon auszugehen ist, daß diese zu 
annähernd den gleichen Ergebnissen führt wie die 
Einzelermittlung. 

(3) Für Versicherungsfälle, die bis zum Bilanz­
stichtag entstanden und im Zeitpunkt der Bilanzer­
stellung nicht bekannt sind, ist die Rückstellung auf 
Grund von Erfahrungswerten zu bilden (Spätscha­
denrücksteIl ung). 

(4) Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle hat auch die am Bilanzstichtag 
feststehenden, jedoch noch nicht abgewickelten 
Leistungsverpflichtungen zu enthalten. 

(5) Von der Rückstellung für noch nicht 
abgewickelte Versicherungsfälle ist der Gesamtbe­
trag der einbringlichen Forderungen abzusetzen, 
die entstanden sind, weil auf Grund von geleisteten 
Entschädigungen Rückgriff genommen werden 
kann (Regresse) oder Ansprüche auf ein versichertes 
Objekt bestehen, für das Ersatz geleistet worden ist. 
Die Einbringlichkeit und Verwertbarkeit der 
Forderungen ist zu beachten und der Grundsatz der 
Vorsicht einzuhalten. 

(6) Ist in einem Versicherungs zweig, der nicht 
unter § 18 Abs. 1 fällt, eine Versicherungs leistung in 
Form einer Rente zu erbringen, so ist die 
Rückstellung hiefür nach anerkannten versiche­
rungsmathematischen Grundsätzen zu bilden. 

S ch wa nku n g srü cks te 11 u n g 

§ 81 m. (1) Zum Ausgleich der Schwankungen 
des jährlichen Schadenbedarfs im Eigenbehalt ist 
nach Maßgabe des Abs. 2 für die Versicherungs­
zweige der Schaden- und Unfallversicherung eine 
Schwankungsrückstellung zu bilden. 

(2) Die Verpflichtung zur Bildung einer Schwan­
kungsrückstellung besteht, wenn in einem längerfri­
stigen Beobachtungszeitraum erhebliche Schwan­
kungen der Schadensätze im Eigenbehalt zu 
beobachten waren und die Summe aus Schadenauf­
wand im Eigenbehalt und Betriebsaufwendungen 
mindestens einmal im Beobachtungszeitraum die 
abgegrenzten Eigenbehaltsprämien überstiegen hat. 
Für Versicherungs zweige, für die die abgegrenzten 

Prämien keinen größeren Umfang erreichen, kann 
die Bildung einer Schwankungsrückstellung unter­
bleiben. 

Anhang 

§ 81 n. (1) Der Anhang hat unbeschadet der 
Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden 
Fassung und des Art. X RLG zu enthalten: 

1. Angaben über die im Geschäftsjahr eingefor­
derten Einlagen auf das Grundkapital und die 
auf Grund dieser Einforderungen dem Grund­
kapital zugeführten und die rückständig 
gebliebenen Beträge; 

2. Angaben über die aus dem Reingewinn des 
Vorjahres auf Rechnung der ausstehenden 
Einlagen dem Grundkapital zugeführten Be­
träge; 

3. Angaben über die Anteile der Aktionäre am 
Reingewinn, wenn das Grundkapital noch 
nicht voll eingezahlt ist; 

4. Angaben über die Veränderung des Zusatzka­
pitals im Geschäftsjahr sowie über die Ausgabe 
von Wertpapieren hierüber im Geschäftsjahr; 

5. Angaben über die Bestätigung der Gesetzmä­
ßigkeit der Begebung von Zusatzkapital durch 
einen Wirtschaftsprüfer, sofern eine solche 
Begebung im Geschäftsjahr erfolgt ist; 

6. für eigene Partizipationsscheine des Unter­
nehmens die für eigene Aktien gemäß § 240 
Z 3 HGB in der jeweils geltenden Fassung 
erforderlichen Angaben; 

7. Angaben über die Höhe des Anteils an einem 
herrschenden Unternehmen unter Angabe des 
Unternehmens, allfälliger Nachschußver­
pflichtungen und der Veränderung der Höhe 
des Anteils während des Geschäftsjahres; 

8. Angaben über die erfolgsabhängige Pränlien­
rückerstattung an Versicherungsnehmer und 
die Verteilung des verbleibenden Jahresüber­
schusses an Mitglieder eines Versicherungs­
vereins auf Gegenseitigkeit sowie über die 
Entwicklung der zu diesem Zwecke gebildeten 
Rückstellungen; 

9. Angaben über den Eintritt einer Nachschuß­
pflicht der Mitglieder eines Versicherungsver­
eins auf Gegenseitigkeit oder die Herabset­
zung der Versicherungsleistungen an Mitglie­
der eines Versicherungsvereins auf Gegensei­
tigkeit gemäß § 40 Abs. 2. 

(2) Im Anhang sind auch anzugeben 

1. der Bilanzwert selbst genutzter Liegen­
schaften; 

2. die Kapitalanlagen der fondsgebundenen 
Lebensversicherung, wobei diese auf die 
Kapitalanlagearten laut Posten B. des § 81 c 
Abs. 2 aufzugliedern sind; 

3. Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen 
der Bilanzposten B. und C. des § 81 c Abs. 2; 

265 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 56

www.parlament.gv.at



10 265 der Beilagen 

§ 237 Z 5 HGB in der jeweils geltenden 
Fassung ist nicht anzuwenden; 

4. der auf verbundene Unternehmen und der 
auf Unternehmen, mit denen ein Beteili­
gungsverhältnis besteht, entfallende Anteil an 
den Bilanzposten D. 1., D.11., D.IH. und 
D. IV. des § 81 c Abs. 2 und H. 1., H. H., 
H. HI., H. IV. und H. V. des § 81 c Abs. 3; 

5. der auf verbundene Unternehmen und der 
auf Unternehmen, mit denen ein Beteili­
gungsverhältnis besteht, entfallende Anteil an 
Wertpapieren, Forderungen oder Bankgut­
haben, die unter den Kapitalanlagen ausge­
nommen im Posten B. IT. ausgewiesen sind; 

6. Beträge, die unter den Bilanzposten A. IV., 
B. III. 7., D. IV. und F. IV. des § 81 c Abs. 2 
sowie B. IlI., D. VII., F. IV. und H. V. des 
§ 81 c Abs. 3 enthalten und von größerer 
Bedeutung sind; Angaben sind jedenfalls 
erforderlich, wenn diese Beträge 5 vH der 
Bilanzsumme übersteigen; 

7. Beträge, die unter den "sonstigen versiche­
rungstechnischen Erträgen", den "sonstigen 
versicherungstechnischen Aufwendungen", 
den "sonstigen Erträgen" aus Kapitalanlagen 
und sonstigen Zinsenerträgen, den "sonsti­
gen Aufwendungen für Kapitalanlagen", den 
"sonstigen nichtversicherungstechnischen 
Erträgen" und den "sonstigen nichtversiche­
rungstechnischen Aufwendungen" enthalten 
und von größerer Bedeutung sind; Angaben 
sind jedenfalls erforderlich, wenn diese 
Beträge 5 vH der abgegrenzten Prämien 
übersteigen; 

8. der Anteil des zeitversetzt gebuchten indirek­
ten Geschäftes an den abgegrenzten Prämien, 
gegliedert nach dem Ausmaß der Zeitver­
schiebung; Änderungen sind näher zu 
erläutern; 

9. die Beträge der in den Posten ,,Aufwendun­
gen für Versicherungsfälle", "Aufwendungen 
für den Versicherungsbetrieb", "sonstige 
versicherungstechnische Aufwendungen", 
"Aufwendungen für Kapitalanlagen" und 
'"sonstige nichtversicherungstechnische Auf­
wendungen" enthaltenen 
a) Gehälter und Löhne; 
b) Aufwendungen für Abfertigungen und 

Pensionen; 
c) Aufwendungen für gesetzlich vorge­

schriebene Sozialabgaben, sowie vom 
Entgelt abhängige Abgaben und Pflicht­
beiträge; 

d) sonstigen Sozialaufwendungen; diese 
Angaben ersetzen die Angaben gemäß 
§ 237 Z 4 HGB in der jeweils geltenden 
Fassung; 

10. die auf das direkte Versicherungsgeschäft im 
Geschäftsjahr entfallenden Provisionen; 

11. die auf die im Bilanzposten C. des § 81 c 
Abs. 2 enthaltenen Grundstücke und Bauten 
angewandte Bewertungsmethode; die 
Grundstücke und Bauten sind dabei nach den 
Jahren aufzugliedern, in denen zuletzt eine 
Bewertung durch Sachverständige erfolgte; 

12. Forderungen, die gemäß § 81 lAbs. 5 von der 
Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle abzuziehen sind und 
einen größeren Umfang erreichen; 

13. der Grund für die Übertragung von Kapital­
erträgen vom nichttechnischen Teil in den 
technischen Teil der Gewinn- und Verlust­
rechnung. 

(3) Die Angaben gemäß § 237 Z 3 HeB in der 
jeweils geltenden Fassung erstrecken sich nicht auf 
Eventualverpflichtungen, die aus Versicherungsver­
trägen herrühren. 

(4) Betragsangaben gemäß Abs. 1 und 2 können 
in vollen 1 000 Schilling erfolgen. 

§ 81 o. (1) Der Anhang hat darüber hinaus zu 
enthalten 

1. für die Schaden- und Unfallversicherung die 
verrechneten Prämien, die abgegrenzten Prä­
mien, die Aufwendungen für Versicherungs­
fälle und die Aufwendungen für den Versiche­
rungsbetrieb, jeweils für die Gesamtrechnung, 
sowie den Rückversicherungssaldo, gegliedert 
nach Geschäftsbereichen; 

2. für die Krankenversicherung und die Lebens­
versicherung die verrechneten Prämien der 
Gesamtrechnung, gegliedert nach Geschäfts'­
bereichen, sowie den Rückversicherungssaldo. 

(2) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsberei­
chen in der Schaden- und Unfallversicherung sind 
die Beträge gemäß Abs. 1 Z 1 für die Feuer- und 
Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung, Haus­
haltversicherung, sonstigen Sachversicherungen, 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, sonstigen 
Kraftfahrzeugversicherungen, Unfallversicherung, 
Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, 
See-, Luftfahrt- und Transportversicherung, Kredit­
und Kautionsversicherung, V erkehrs-Service-Versi­
cherung und sonstigen Versicherungen, jeweils für 
das direkte Geschäft, für die übernommene See-, 
Luftfahrt- und Transportversicherung und für die 
sonstigen indirekten Versicherungen anzugeben. 

(3) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsberei­
chen in der Krankenversicherung sind die verrech­
neten Prämien für die Einzelversicherungen und 
Gruppenversicherungen des direkten Geschäfts und 
für das indirekte Geschäft anzugeben. 

(4) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsberei­
chen in der Lebensversicherung sind die verrechne­
ten Prämien für Einzelversicherungen, für Grup­
penversicherungen, für Verträge' mit Ein.malprä­
mien, für Verträge mit laufenden Prämien, für 
Verträge mit Gewinnbeteiligung, für Verträge ohne 
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Gewinnbeteiligung und für Verträge der fondsge­
bundenen Lebensversicherung sowie für das indi­
rekte Geschäft anzugeben. 

(5) Wird übernommenes Rückversicherungsge­
schäft nicht in derjenigen Bilanzabteilung ausgewie­
sen, der es als direktes Geschäft zuzuordnen wäre, 
so sind für übernommenes Schaden- und Unfallver­
sicherungsgeschäft die Beträge gemäß Abs. 1 Z 1 
und für übernomme.nes Lebens- und Krankenversi­
cherungsgeschäft die Beträge gemäß Abs. 1 Z 2 
anzuführen und anzugeben, in welcher Bilanzabtei­
lung der Ausweis erfolgt. 

(6) Für jede Bilanzabteilung sind die verrechneten 
Prämien des direkten Geschäfts für das Inland, für 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf­
ten und für das übrige Ausland gesondert 
anzugeben, sofern der einzelne Betrag 5 vH der 
verrechneten Prämien des direkten Geschäfts der 
jeweiligen Bilanzabteilung übersteigt. Bei der 
Aufgliederung nach Geschäftsgebieten sind die 
Prämien und die Aufwendungen für Versicherungs­
fälle des indirekten Geschäfts nach dem Sitzland des 
V orversicherers zuzuordnen. 

(7) Betragsangaben gemäß Abs. 1 bis 6 können in 
vollen 1 000 Schilling erfolgen. 

(8) § 237 Z 9 HGB in der jeweils geltenden 
Fassung ist nicht anzuwenden. 

Lagebericht 

§ 81 p. Im Lagebericht ist auch über 

1. die Teile der Geschäftsgebarung, die gemäß 
§ 17 a einem anderen Unternehmen übertra­
gen sind, 

2. den Geschäftsverlauf in den einzelnen Versi­
cherungszweigen des direkten Geschäfts und 
über den Einfluß des Ergebnisses des indirek­
ten Geschäfts auf das Ergebnis des Geschäfts­
jahres 

zu berichten. 

Vorschriften über die 
Abschlußprüfung 

§ 82. (1) Der Aufsichtsrat hat vor Ablauf des 
Geschäftsjahres einen Abschlußprüfer zu benennen. 
Der Vorstand hat der Versicherungsaufsichtsbe­
hörde die vom Aufsichtsrat als Abschlußprüfer 
benannte Person bekanntzugeben. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat, wenn 
begründete Zweifel an der Erfüllung der Vorausset­
zungen für die Beauftragung der als Abschlußprüfer 
benannten Person bestehen, innerhalb eines Monats 
nach Einlangen der Bekanntgabe der Beauftragung 
zu widersprechen und die Benennung einer anderen 
Person als Abschlußprüfer binnen angemessener 

Frist zu verlangen. Der Beauftragung ist insbeson­
dere zu widersprechen, wenn die personelle oder 
wirtschaftliche Unabhängigkeit des Abschlußprü­
fers von dem zu prüfenden Versicherungsunterneh­
men nicht gewährleistet ist. 

(3) Hat der Aufsichtsrat vor Ablauf des 
Geschäftsjahres keinen Abschlußprüfer oder inner­
halb der von der Versicherungsaufsichtsbehörde für 
die Benennung eines anderen Abschlußprüfers 
gesetzten Frist keinen anderen Abschlußprüfer 
benannt, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde 
selbst den Abschlußprüfer zu benennen. Das gleiche 
gilt, wenn begründete Zweifel an der Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Beauftragung auch· beim 
neu benannten Abschlußprüfer bestehen. 

(4) Der Vorstand hat dem Abschlußprüfer, dessen 
Beauftragung . die Versicherungsaufsichtsbehörde 
nicht widersprochen oder den sie selbst benannt hat, 
unverzüglich den Prüfungsauftrag zu erteilen. 

(5) Der Abschlußprüfer hat gesondert über seine 
Beurteilung der wirtschaftlichen Ve:rhältnisse des 
Versicherungsunternehmens sowie über im Zuge 
der Prüfung wahrgenommene Tatsachen, welche 
die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus 
den Versicherungsverträgen beeinträchtigen, zu 
berichten. Der Bericht hat insbesondere Angaben 
über die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes sowie von Anordnungen der 
Versicherungsaufsichtsbehörde zu enthalten. 

(6) Die Prüfung hat sich auch auf die in den 
§§ 17 bund 17 c angeführten Angelegenheiten und 
die Einhaltung der Bestimmungen über die 
Kapitalausstattung gemäß § 73 b zu erstrecken. 

(7) An den Beratungen des Aufsichtsrats über den 
Jahresabschluß hat der Abschlußprüfer als sachver­
ständige Auskunftsperson teilzunehmen. 

(8) Hält es die Versicherungsaufsichtsbehörde für 
erforderlich, daß die Prüfung ergänzt wird, so hat 
der Vorstand auf Verlangen der Versicherungsauf­
sichtsbehörde die Ergänzung der Prüfung zu 
veranlassen. 

(9) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Abschlußprüfer und Vorstand über die Auslegung 
der für die Rechnungslegung von Versicherungsun­
ternehmen geltenden besonderen Vorschriften im 
Fünften Hauptstück entscheidet auf Antrag des 
Abschlußprüfers oder des Vorstands die Versiche­
rungsaufsichtsbehörde. 

(10) Auf die Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichtes sind Abs. 1 bis 9 sinnge­
mäß anzuwenden. 

Anzeigepflicht des Abschlußprüfers 

§ 82 a. Werden vom Abschlußprüfer Tatsachen 
festgestellt, auf Grund derer er die dauernde 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versiche-
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rungsvenrägen gefährdet oder die für den Betrieb 
der Venragsversicherung geltenden Vorschriften 
für verletzt erachtet, so hat er dies mit Erläuterun­
gen der Versicherungsaufsichtsbehörde unverzüg­
lich schriftlich anzuzeigen. Diese Anzeigen sind 
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat oder der 
Geschäftsleitung der Zweigniederlassung emes 
ausländischen Versicherungs unternehmens zur 
Kenntnis zu bringen. 

Bericht an die 
Vers i eh eru ngsa u f sich ts beh örde 

§ 83. (1) Inländische Versicherungsunternehmen 
haben der Versicherungsaufsichtsbehörde unver-. 
züglich, längstens innerhalb von sieben Monaten 
nach Ende des Geschäftsjahres vorzulegen 

1. den Jahresabschluß, 
2. den Lagebericht, 
3. den Bericht des Abschlußprüfers, 
4. den Nachweis der Feststellung des Jahresab­

schlusses, 
S. eine beglaubigte vollständige Abschrift des 

Protokolls über die Versammlung, die die 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats zum Gegenstand hatte, 

6. den ' Nachweis der Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses, 

7. hinsichtlich des Konzernabschlusses die in Z 1, 
2,3 und 6 angeführten Berichtsteile, 

(2) Zweigniederlassungen ausländischer Versi­
cherungsunternehmen haben der Versicherungs auf­
sichtsbehörde unverzüglich, längstens innerhalb von 
sieben Monaten nach Ende des Geschäftsjahres 
vorzulegen 

1. den Jahresabschluß der Zweigniederlassung, 
2. den Lagebericht der Zweigniederlassung, 
3. den Bericht des Abschlußprüfers über die 

Prüfung der Zweigniederlassung, 
4. den Jahresabschluß und den Lagebericht des 

, Gesamtunternehmens, 
S. eine beglaubigte vollständige Abschrift des 

Protokolls über die Versammlung, die die 
Feststellung des Jahresabschlusses zum Ge­
genstand hatte, 

6. den Nachweis der Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses der Zweigniederlassung und 
des Gesamtunternehmens gemäß § 84 Abs. S. 

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann, 
wenn dies für die Überwachung der Geschäftsgeba­
rung erforderlich ist, verlangen, daß die in Abs. 2 
Z 4 und S angefühnen Unterlagen auch in 
beglaubigter deutscher Übersetzung vorgelegt wer­
den. 

(4) Auf Antrag kann die Versicherungs aufsichts­
behörde in begründeten Fällen die Frist gemäß 
Abs. 1 und 2 erstrecken. 

Offenlegung 

§ 84. (1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht 
haben spätestens sieben Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres bis zum Ende des zweiten dem 
Geschäftsjahr folgenden Kalenderjahres am Sitz des 
Unternehmens oder der Zweigniederlassung zur 
Einsichtnahme aufzuliegen. 

(2) Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind 
jedermann auf Verlangen gegen Ersatz der Kosten 
auszufolgen. 

(3) Versicherungsunternehmen haben vom An­
hang nur die Angaben gemäß den §§ 222 Abs. 2, 236 
und 239 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 HGB in der jeweils 
geltenden Fassung und die Angaben gemäß den 
§§ 81 d und 81 0 zu veröffentlichen. 

(4) Für den Konzernabschluß und den Konzern­
lagebericht gelten die Abs. 1 bis 3 sinngemäß. 

(S) Für die Zweigniederlassung eines ausländi­
schen Versicherungsunternehmens ist der J ahresab­
schluß des Gesamtunternehmens im "Amtsblatt'zur 
Wiener Zeitung" in deutscher Sprache zu veröffent­
lichen. 

(6) § 277 Abs. 1 viener Satz HGB.in der jeweils 
geltenden Fassung ist nicht anzuwenden. 

Besondere 
Rechn u n gs I e gu n gsvo rs eh rifte n 

§ 85. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde 
kann durch Verordnung über die Rechnungslegung 
und die Konzernrechnungslegung von Versiche­
rungsunternehmen diejenigen besonderen Anord­
nungen treffen, die im Hinblick auf die Eigenan des 
Betriebes der Venragsversicherung, die angemes­
sene Aufklärung der Versicherungsnehmer und der 
Öffentlichkeit über die Geschäftsgebarung, die 
Erfordernisse der Überwachung der Geschäftsgeba­
rung durch die Versicherungsaufsichtsbehörde und 
die Vollziehung der Bestimmungen dieses Haupt­
stückes für Zwecke der Versicherungsaufsicht 
notwendig sind. 

(2) Die Anordnungen der Versicherungsauf­
sichtsbehörde können unter Berücksichtigung die­
ser Erfordernisse insbesondere enthalten 

1. Vorschriften über verbindliche Formblätter für 
den Jahresabschluß und die Angaben gemäß 
den§§ 81 dAbs. 1 und81 0; 

2. Vorschriften über die Ermittlung und Berech­
nung der versicherungstechnischen Rückstel­
lungen; 

3 . Vorschriften über die Erstellung einer geson­
denen Erfolgsrechnung für einzelne Versiche­
rungszweige des direkten und indirekten 
Geschäfts; 

4. Vorschriften über den Ausweis von Versiche­
rungsverhältnissen, die im Verhältnis, der 
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Versicherer untereinander gleich der Mitversi­
cherung gestaltet sind, ohne gegenüber dem 
Versicherungsnehmer als solche ausgewiesen 
zu werden; 

5. nähere Vorschriften über die einzelnen Posten 
des Jahresabschlusses sowie über die Angaben 
im Anhang und im Lagebericht; 

6. Vorschriften über die Durchführung der 
Abschlußprüfung und den Bericht des Ab­
schlußprüfers ; 

7. die näheren Vorschriften über die Erfüllung 
der Vorlagepflichten gemäß § 83 Abs. 1 Z 4 
und 6 und Abs. 2 Z 6; 

8. Vorschriften über das Erfordernis eigenhändi­
ger Unterschriften für den Jahresabschluß, den 
Lagebericht, den Bericht des Abschlußprüfers 
und die Bestätigungsvermerke des Treuhän­
ders und des versicherungsmathematischen 
Sachverständigen. 

(3) Für die ~onzernrechnungslegung gilt Abs. 2 
sinngemäß. 

§ 85 a. (1) Die V ersicherun~saufsichtsbehörde 
kann alle für die laufende Uberwachung der 
Geschäftsgebarung der Versicherungsunternehmen 
(§ 99) und für die Führung von Versicherungsstati­
stiken (§ 116 Abs.2) erforderlichen Angaben 
verlangen. Diese Angaben können insbesondere die 
Aufgliederung von Posten des Jahresabschlusses, 
statistische Daten über das Unternehmen, den 
gesonderten Ausweis von Versicherungsverhältnis­
sen gemäß § 85 Abs. 2 Z 4 und die Zuordnung des 
übernommenen Rückversicherungsgeschäfts zu be­
stimmten Bilanzabteilungen umfassen. Die Versi­
cherungsaufsichtsbehörde kann, soweit nicht § 83 
anzuwenden ist, für die ihr vorzulegenden Angaben 
besondere Bewertungsvorschriften und V orlagefri­
sten festsetzen. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehöide kann für 
die Angaben gemäß Abs. 1 verbindliche Formblätter 
festlegen und Gliederungen vorgeben, die von den 
Versicherungsunternehmen zu beachten sind. Sie 
kann die Vorlage in Form maschinell lesbarer 
Datenträger verlangen. 

Rechnungslegung kleiner 
Versicherungsvereine auf 

Gegenseitigkeit 

§ 86. (1) Für die Rechnungslegung kleiner 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (§ 62) 
gelten die §§ 81 Abs. 1,81 b Abs. 5 und 6, 81 f Abs. 1 
Z 1 bis 3, 6 und 7 und Abs. 2,81 h Abs. 1 und 2, 81 i, 
81 j, 81 I und 85 a. Für Sterbekassen gelten auch die 
§§ 81 a Abs. 1 und 3 und 81 k. 

(2) Der Vorstand eines kleinen Versicherungsver­
eins auf Gegenseitigkeit hat in den ersten drei 
Monaten des Geschäftsjahres für das vorangegan­
gene Geschäftsjahr den Jahresabschluß und einen 

Lagebericht aufzustellen. Das oberste Organ hat in 
den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres über 
die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschlie­
ßen. 

(3) Für die Prüfung des Jahresabschlusses kleiner 
Versicherungsvereine kann in der Satzung ein 
besonderes Organ vorgesehen werden. Die Satzung 
hat in diesem Fall auch die näheren Bestimmungen 
über den Umfang der Prüfung, die Bestellung des 
Prüfungsorgans und den Prüfungsbericht an das 
oberste Organ zu enthalten. 

(4) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat durch 
Verordnung über die Rechnungslegung kleiner 
Versicherungsvereine diejenigen besonderen An­
ordnungen zu treffen, die im Hinblick auf die 
Eigenart des Betriebes der Vertragsversicherung, 
die angemessene Aufklärung der V ersicherungsneh­
mer und der Öffentlichkeit über die Geschäftsgeba­
rung und die Erfordernisse der Überwachung der 
Geschäftsgebarung durch die Versicherungsauf­
sichtsbehörde notwendig sind. Hiebeisind die 
besonderen Verhältnisse der kleinen Versicherungs­
vereine zu beachten und Erleichterungen vorzuse­
hen. Die Anordnungen der Versicherungsaufsichts­
behörde können unter Berücksichtigung dieser 
Erfordernisse neben den in § 85 Abs. 2 Z 1,2 und 7 
genannten insbesondere auch enthalten 

1. Vorschriften über den Bericht an die Versiche­
rungsaufsichtsbehörde und Vorlagefristen, 

2. Vorschriften über die Gliederung der Bilanz 
und der Gewinn- und Verlustrechnung, 

3. Vorschriften über die in den Anhang und den 
Lagebericht aufzunehmenden Angaben, 

4. Vorschriften über die Offenlegung des Jahres-
abschlusses." . 

20. Das Fünfte Hauptstück erhält die Bezeich­
nung "Sechstes Hauptstück" , das Sechste Haupt­
stück erhält die Bezeichnung "Siebentes Haupt­
stück", das Siebente Hauptstück erhält die Bezeich­
nung "Achtes Hauptstück", das Achte Hauptstück 
erhält die Bezeichnung "Neuntes Hauptstück" und 
das Neunte Hauptstück erhält die Bezeichnung 
"Zehntes Hauptstück" . 

21. § 112 lautet: 

,,§ 112. (1) Wer 
1. gegenüber der Versicherungsaufsichtsbehörde 

falsche Angaben über das Deckungserforder­
nis oder die dem Deckungsstock gewidmeten 
Vermögenswerte macht oder 

2. als versicherungsmathematischer Sachverstän­
diger entgegen dem § 81 a Abs. 2 fälschlich 
bestätigt, daß die Deckungsrückstellung, in 
der Lebensversicherung auch die Prämien­
überträge nach dem Geschäftsplan berechnet 
sind, 

ist, wenn die Tat nicht nach "einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

3 
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(2) Wer als Treuhänder oder als Stellvertreter des 
Treuhänders entgegen dem § 81 a Abs. 1 fälschlich 
bestätigt, daß die Werte des Deckungsstocks 
vorschriftsmäßig angelegt und verwahrt sind, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen." 

22. An § 119 werden folgende Abs. 4 bis 6 
angefügt: 

,,(4) Die §§ 2 Abs. I, 18 Abs.2, 24 Abs. I, 63 
Abs. 2 und 3, 71 Abs. 3,73 a Abs. 2,73 b Abs. 3 und 
Abs. 4 Z 2 lit. a und Z 3 lit. a, 76, 77 Abs. 7 b, 78 
Abs. I, 2 und 12 und 112 des Versicherungsauf­
sichtsgesetzes, BGB!. Nr. 569/1978, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGB!. Nr ... ./1991 treten mit 
1. Jänner 1992 in Kraft. Verordnungen auf Grund 
dieser Bestimmungen dürfen bereits von dem der 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. .. ./1991 folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
dürfen frühestens mit 1. Jänner 1992 in Kraft treten. 

(5) Das Fünfte Hauptstück des Versicherungs­
aufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 569/1978, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr ... ./1991 ist 
erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 1991 beginnen. Verordnungen 
auf Grund dieser Bestimmungen dürfen bereits von 
dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. .. ./1991 folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
dürfen frühestens auf Geschäftsjahre anzuwenden 
sein, die nach dem 31. Dezember 1991 beginnen. 

(6) § 63 Abs. 3 und § 86 Abs. 1 des Versicherungs­
aufsichtsgesetzes, BGBI. Nr.569/1978, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BG Bl. N r ... ./ 1991 
gelten bis 31. Dezember 1994 auch für Pensionskas­
sen gemäß § 62 Abs. 2 des Versicherungs aufsichts­
gesetzes, BGBI. Nr. 569/1978, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 181/1990." 

23. An § 129 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Soweit am 1. Jänner 1992 das Geschäftsjahr 
von Versicherungsunternehmen, die ausschließlich 
die Rückversicherung betreiben, nicht mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmt, so gilt dies gemäß § 81 
Abs. 5 zweiter Satz des Versicherungsaufsichtsge­
setzes, BGB!. Nr. 569/1978, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. .. ./1991 als genehmigt." 

24. § 131 lautet: 

,,§ 131. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes ist betraut: 

1. hinsichtlich des § 13 Abs. 1, 3, 4 erster und 
zweiter Satz und 5, der §§ 25 und27, des § 29 
Abs. 1, des § 30, des § 32 Abs. 1, des § 33 .. 
Abs. 1 und 2, der §§ 36 bis 39, der §§ 43 bis 55, 
des § 56 Abs. 1,2,4 und 5, des § 57 Abs. 1 und 
6, der §§ 58 bis 60, des § 61 Abs. 1 bis 3.und 5 
bis 13, des § 61 a Abs. 1 bis 3, 4 erster und 
zweiter Satz und 5, des § 61 b Abs. 1 und 2, 3 
erster Satz, 4 erster bis dritter Satz, 6 und 7 
erster Satz, des § 61 c, der §§ 66 und 67, des 
§ 68 Abs. 1,5 und 6, des § 70, des § 71 Abs. 1, 
der §§ 72 und 73, der §§ 87 bis 96, der §§ 111 
bis 114 und des § 128 der Bundesminister für 
Justiz; 

2. hinsichtlich des § 28 und des § 29 Abs. 2 im 
Zusammenhalt mit § 8 Abs.3 und § 10 der 
Bundesminister für Finanzen, sonst der 
Bundesminister für Jusitz; 

3. hinsichtlich des § 57 Abs. 2, des § 61 b Abs. 3 
letzter Satz und des § 80, soweit sie sich auf 
Vorschriften beziehen, mit deren Vollziehung 
der Bundesminister für Finanzen betraut ist, 
der Bundesminister für Finanzen, sonst der 
Bundesminister für Justiz; 

4. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen." 
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VORBLATT 

Problem: 

Das Rechnungslegungsgesetz 1990 findet für den EinzeIabschluß erstmals Anwendung auf 
Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 1991 beginnen. Die Rechnungslegungsreform entspricht 
grundsätzlich den Regelungen der EG-Richtlinien. 

Für Versicherungsunternehmen gelten neben den Vorschriften des HGB und Aktienrechts auf diesen 
aufbauende und branchenspezifisch bedingt, gesonderte Rechnungslegungsvorschriften. Diese sind unter 
Beachtung der EG-Rechtsentwicklung, dh. des EG-Richtlinien-Entwurfes über den Jahresabschluß und den 
konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen daher gleichfalls anzupassen. 

Ziel und Lösung: 

Schaffung der branchenbedingten materiellen Rechnungslegungsvorschriften für Versicherungsuhter­
nehmen. 

Kosten: 

Von den Kosten der Umstellung der Datenerfassung und Datenverarbeitung der jährlichen 
Geschäftsergebnisse der Versicherungsunternehmen wird der Bund mit nur 10% belastet (§ 117 VAG). Es 
ergeben sich damit keine nennenswerten Mehrkosten. 

Alternative: 

Keine. 

EG-Kompatibilität: 

Mit der Novelle wird weitestgehend derzeit absehbares EG-Recht umgesetzt. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Rechnungslegungsgesetz (RLG), BGBL 
Nr. 475/1990, bringt Änderungen der Rechnungs­
legungsvorschriften, insbesondere des HGB und des 
Aktiengesetzes 1965, auf der Grundlage der 
4. EG-Richtlinieüber den Jahresabschluß von 
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen 
(78/660/EWG), der 7. EG-Richtlinie über den 
konsolidierten Abschluß (83/349/EWG) und der 
8. EG-Richtlinie üb~r die Zulassung der mit der 
Pflichtprüfung der Rechnungslegungsunterlagen 
beauftragten Personen (84/253/EWG) mit si.ch. 
Die Vorschriften über den Einzelabschluß sind 
gemäß Art. XI Abs. 1 RLG erstmals auf Geschäfts­
jahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezem­
ber 1991 beginnen. 

Daß die allgemeinen Rechnungslegungsvor­
schrifte~ des HGB und des Aktiengesetzes 1965 
grundsätzlich auch für Versicherungsunternehmen 
gelten und die speziellen Sondervorschriften darauf 
aufbauen, ist eine Anpassung der Rechnungsle­
gungsvorschriften der Versicherungsunternehmen 
an diese durch das Rechnungslegungsgesetz geän­
derten Bestimmungen mit Wirksamkeit ab dem 
Geschäftsjahr 1992 erforderlich. 

Am 23. Jänner 1987 hat di.e EG-Kommission dem 
Rat einen Vorschlag für eine Richtlinie über den 
Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß 
von Versicherungsunternehmen (im weiteren kurz: 
VUBiIRl-Entwurf} vorgelegt. Am 30. Oktober 1989 
wurde ein auf Grund der Stellungnahmen des 
Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses geänderter Vorschlag vorgelegt. 
Gleichwohl es im Zuge der Behandlung des 
Richtlinienentwurfs beim Rat mehrfach zu Ände­
rungen gekommen ist, kann davon ausgegangen 
werden, daß sich am Vorschlag in seiner zuletzt 
vorliegenden Fassung bis zur V er.~bschiedung durch 
den Rat keine wesentlichen Anderungen mehr 
ergeben sollten. 

Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht weit­
gehend dem VUBilRI-Entwurf. Soweit dies nicht 
der Fall ist, wird dies bei den einzelnen Bestimmun­
gen angeführt und begründet. 

Art. VII RLG enthält im wesentlichen die 
formellen Anpassungen des 2. Abschnittes des 

Vierten Hauptstückes des Versicherungsaufsichts­
gesetzes an die durch Art. I und II RLG geschaffene 
Rechtslage. Die branchenspezifischen materiellen 
Rechnungslegungsbestimmungen für Versiche­
rungsunternehmen sind derzeit nahezu ausschließ­
lich in der Verordnung über die Rechnungslegung 
von Unternehmen der Vertragsversicherung, BGBL 
Nr.655/1978, geändert mit Verordnung BGBI. 
Nr. 684/1986, enthalten. Art. VII RLG geht noch 
davon aus, daß die materiellen Rechnungslegungs­
bestimmungen weiterhin durch Verordnung zu 
regeln sind. Nicht zuletzt die verstärkte Berücksich­
tigung von EG-Recht hat jedoch dazu geführt, daß 
die Sonderregelungen für Versicherungsunterneh­
men gegenüber der bisherigen Rechtslage noch 
ausgeweitet werden müssen. Es ist daher verfas­
sungsrechtlich geboten, die wesentlichen Rech­
nungslegungsvorschriften für Versicherungsunrer­
nehmen in das Versicherungsaufsichtsgesetz aufzu­
nehmen. 

Besonderer T~il 

Zu Z 1,2 und 3 (§ 2): 

Die auf Versicherungsunternehmen, die aus­
schließlich die Rückversicherung betreiben, an­
wendbaren Bestimmungen des Fünften Hauptstük­
kes werden in § 2 Abs. 1 Z 2 zusammengefaßt. Für 
diese Vorschriften wird eine Trennung nach 
Rechtsformen der Versicherungsunrernehmen nicht 
vorgenommen, weil dies eine äußerst unübersich~li­
ehe Zitierung erforderlich machen würde und SIch 
im übrigen aus den einzelnen Bestimmungen 
eindeutig ableiten läßt, welche Vorschriften nur für 
bestimmte Rechtsformen anwendbar sind. 

Zu. Z 4 (§ 18 Abs. 2): 

Der VUBilRl-Entwurf sieht vor, daß für 
Versicherungszweige, die nicht nach Art der 
Lebensversicherung betrieben werden, eine Dek­
kungsrückstellung nicht zu bilden ist, sondern der 
rückzustellende Betrag in die Rückstellung für noch 
nicht abgewickelte Versicherungsfälle einzubezie­
hen ist. Dies betrifft insbesondere die Renrenleistun-
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gen in den Unfall- und Haftpflichtversicherungs­
zweigen. 

Zu Z 10: 

Durch die Aufnahme zahlreicher Rechnungsle­
gungsbestimmungen in das Versicherungs aufsichts­
gesetz und die damit verbundene wesentliche 
Erweiterung des 2. Abschnittes des Vierten Haupt­
stückes ist eine Neugliederung zweckmäßig. 

Zu Z 13 (§ 73 b Abs. 4): 

Da der Begriff der abgegrenzten Prämien 
definitionsgerriäß die Nebenleistungen enthält, soll 
der entsprechende Zusatz e~tfallen. Inhaltlich tritt 
dadurch keine Änderung ein. 

Zu Z 14 (§ 76): 

Schon bisher hat die Verwendung des Begriffes 
"Beteiligungen" im § 76 insoweit zu Problemen 
geführt, als er von dem für die Bilanzierung 
maßgeblichen Beteiligungsbegriff abweicht. 

Gemäß § 76 soll der Erwerb von Anteilen an 
Gesellschaften durch Versicherungsunternehmen 
der Genehmigung durch die Versicherungs auf­
sichtsbehörde unterliegen, wenn die Anteile eine 
bestimmte Größenordnung überschreiten. Das 
Vorliegen einer Beteiligung im handelsrechtlichen 
Sinn ist hiefür kein Kriterium. 

Im Abs. 1 letzter Satz wurde der Konzernbegriff 
des § 15 Aktiengesetz 1965 durch den Begriff der 
verbundenen Unternehmen gemäß § 228 
Abs. 3 HGB ersetzt. Ansonsten tritt keine inhaltli­
che Änderung dieser Bestimmung ein. 

Zu Z 15 (§ 77 Abs. 7 b) und Z 16 (§ 78 Abs. 12): 

Entsprechend dem VUBilRI-Entwurf ist in der 
Bilanz zwischen (gebundenen) Guthaben bei 
Banken (Pos.B.IIl,6. des § 81 c Abs.2) und 
laufenden Guthaben bei Banken (Pos.F.lL des 
§ 81 c Abs. 2) zu unterscheiden. Daß letztere nicht 
unter die Kapitalanlagen fallen, wird die Heranzie­
hung laufender Guthaben bei Banken für die 
Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten ana­
log zum Kassenbestand in § 78 Abs. 12 geregelt. Es 
ist damit keine materielle Änderung der Bedek­
kungsvorschriften gemäß den §§ 77 und 78 
verbunden. 

Zu Z 16 (§ 78 Abs. 1): 

Die Bildung versicherungstechnischer Rückstel­
lungen ist nunmehr im § 81 i speziell geregelt.· Eine 
demonstrative Aufzählung der versicherungstechni­
schen Rückstellungen enthält § 81 i Abs. 2. 

Eine Änderung in der Ermittlung der technischen 
Verbindlichkeiten tritt nicht ein. 

Zu § 80: 

§ 80 entspricht inhaltlich den bisherigen §§ 83 a, 
84 und 86 Abs. 2. 

Zu § 81: 

Als Jahresabschluß im Sinne des Fünften 
Hauptstückes ist der um den Anhang erweiterte 
Jahresabschluß (§ 222 Abs. 1 HGB) zu verstehen, 
soweit nicht ausdrücklich zwischen dem Anhang 
und dem übrigen Jahresabschluß unterschieden 
wird. 

Abs. 1 bis 3 entsprechen dem bisherigen § 80 
Abs. 1 bis 3. Abs. 4 entspricht dem bisherigen § 86 
Abs.l. 

Abs. 5 legt fest, daß für Versicherungsunterneh­
men, die nicht ausschließlich das indirekte Geschäft 
betreiben, das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr 
übereinstimmen muß. Dies entspricht der derzeiti­
gen Praxis und ist durch die Verpflichtung der 
Versicherungsaufsichtsbehörde zur Überwachung 
der Geschäftsergebnisse der Versicherungsunter­
nehmen und die dadurch erforderliche Vergleich­
barkeit von Jahresabschlüssen gleicher Rechnungs-
perioden begründet. . 

Zu § 81 a: 

Abs. 1 entspricht inhaltlich im wesentlichen dem 
bisherigen § 80 Abs. 4. Es wird durch die neue 
Formulierung klargestellt, daß der Treuhänder 
nicht die Zusammensetzung des Deckungsstockver­
mögens nach den Grundsätzen über die Kapitalan­
lagen (§ 74) zu prüfen hat. Abs. 1 zweiter Satz regelt 
den Fall, daß für ein Versicherungsunternehmen 
mehrere Treuhänder, insbesondere für einzelne 
Deckungsstockabteilungen, bestellt sind. 

Die Abs. 2 und 3 entsprechen dem bisherigen § 80 
Abs.5 und 6. 

Zu § 81 b: 

Der VUBilRl-Entwurf sieht grundsätzlich vor, 
daß für die Lebensversicherung und für das 
allgemeine Versicherungsgeschäft getrennte techni­
sche Gewinn- und Verlustrechnungen erstellt 
werden. Für die Bilanz ist eine Auf teilung der 
Bestandsposten auf einzelne Bilanzabteilungen 
nicht zwingend vorgeschrieben. 

Die Aufgliederung des Versicherungsgeschäfts in 
drei Bilanzabteilungen wird beibehalten. Laut 
VUBilRI-Entwurf können die Mitgliedstaaten vor­
sehen, daß auf die Krankenversicherung die 
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Bestimmungen dieser Richtlinie über die Lebensver­
sicherung angewendet werden, sofern die Kranken­
versicherung nach Art der Lebensversicherung 
betrieben wird. Letzteres ist in Österreich der Fall, 
sodaß die Krankenversicherung im wesentlichen 
den Vorschriften für die Lebensversicherung 
unterstellt wird. Im Hinblick auf die Sonderstellung 
der Lebensversicherung laut VUBilRl-Entwurf 
erscheint es angebracht, die Lebens- und die 
KrankenverSicherung jeweils gesondert darzustellen 
und nicht zusammenzufassen. 

Abs. 3 sieht vor, daß die nichtversicherungstech­
nische Rechnung ausgehend vom versicherungs­
technischen Ergebnis bis zum Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit getrennt für die 
einzelnen Bilanzabteilungen zu erstellen ist. Dies 
bedeutet eine Abweichung vom VUBiIRl-Entwurf, 
nach welchem die nichtversicherungstechnische 
Rechnung einheitlich fÜr alle Bilanzabteilungen zu 
erstellen ist und ferner die Darstellung der Erträge 
aus Kapitalanlagen und der Aufwendungen für 
Kapitalanlagen im Lebensversicherungsgeschäft in 
der technischen und im allgemeinen Versicherungs­
geschäft in der nichttechnischen Rechnung zu 
erfolgen hat. 

Die nicht EG-konforme Regelung ist damit zu 
begründen, daß die im VUBilRl-Entwurf verlangte 
Darstellung für Kompositversicherer zu keinen 
befriedigenden Ergebnissen führt. Für diese Unter­
nehmen wäre die Aufgliederung der Erträge aus 
Kapitalanlagen und der Aufwendungen für Kapital­
anlagen in der technischen Rechnung, soweit es das 
Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft, und in 
der nichttechnischen Rechnung, soweit es das 
Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft betrifft, 
zu zeigen. Für den Konzernabschluß läßt dagegen 
auch der VUBilRl-Entwurf für die Mitgliedstaaten 
das Wahlrecht zu, daß alle Erträge aus Kapitalanla­
gen und alle Aufwendungen für Kapitalanlagen in 
der nichtversicherungstechnischen Rechnung ge­
zeigt werden. Da für das Lebensversicherungsge­
schäft die überwiegende oder gänzliche Umbu­
chung der Kapitalerträge aus der nichttechnischen 
Rechnung in die technische Rechnung geboten ist, 
werden somit die technischen Ergebnisse der 
einzelnen Bilanzabteilungen EG-konform darge­
stellt. 

Abs. 4 eröffnet reinen Rückversicherern die 
Möglichkeit, eine einheitliche technische Gewinn­
und Verlustrechnung nach dem Gliederungsschema 
für die Schaden- und Unfallversicherung zu 
erstellen. Die Verpflichtung zur Aufgliederung 
gemäß § 81 0 Abs. 5 bleibt davon unberührt. 

Abs. 5 berücksichtigt, daß die Besonderheit der 
Vertragsversicherung ein hohes Maß an Vergleich­
barkeit der Jahresabschlüsse erfordert. Die Zusam­
menfassung, die Neugliederung und die Bezeich­
nungsänderung von Postendes Jahresabschlusses 
soll daher nicht möglich sein. 

Abs. 7 stellt klar, daß Abwicklungsergebnisse der 
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versiche­
rungsfälle nicht im Sinn des § 233 Abs. 2 HGB 
einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind. 
Der VUBilRl-Entwurf sieht für Abwicklungsergeb­
nisse erheblichen Umfangs besondere Erläuterungs­
pflichten im Anhang vor, die jedoch noch nicht ab 
dem Geschäftsjahr 1992 in Österreich übernommen 
werden. 

Abs. 8 beschränkt den Ausweis von V orjahresbe­
trägen auf die Gesamtbeträge in der Bilanz, weil 
ansonsten die Übersichtlichkeit der Veröffentli­
chung stark beeinträchtigt würde. 

Zu § 81 c Abs. 2: 

Laut VUBilRl-Entwurf sind zum Posten "imma­
terielle Vermögensgegenstände" die Aufwendungen 
für die Errichtung und Erweiterung des Unterneh­
mens sowie der Geschäfts- und Firmenwert in der 
Bilanz gesondert öder im Anhang anzugeben. Diese 
beiden Posten werden als Unterposten zu den 
immateriellen Vermögensgegenständen gezeigt, 
wobei der erstgenannte Posten entsprechend § 198 
Abs.3 HGB bezeichnet wird. Darüber hinaus wird 
für den für Versicherungsunternehmen in der Praxis 
nicht unwesentlichen Fall des Erwerbs eines 
Versicherungsbestandes vorgesehen, daß die akti­
vierten Aufwendungen hiefür in einem eigenen 
Unterposten anzugeben sind. 

Die laut VUBilRl-Entwurf erforderliche Angabe 
des Bilanzwertes selbstgenutzter Grundstücke und 
Bauten wird EG-konform im Anhang verlangt 
(§81nAbs.2Z1). 

Die Gliederung der Kapitalanlagen folgt dem 
VUBiIRl-Entwurf. Die Polizzendarlehen und -vor­
auszahlungen werden im Posten B. III. 4. gesondert 
gezeigt, weil sie auch nach dem VUBilRl-Entwurf 
dann gesondert anzugeben wären, wenn sie 
zusammen mit den übrigen Darlehensforderungen 
ausgewiesen werden und die nicht durch Versiche­
rungsverträge gesicherten Darlehensforderungen 
einen größeren Umfang erreichen. 

Unter "Guthaben bei Banken" laut Po­
sten B.III.6. sind nur diejenigen Bankguthaben 
auszuweisen, die eine Kapitalanlage darstellen, 
insbesondere zeitlich gebundene Guthaben; die 
übrigen Bankguthaben, also insbesondere die 
laufenden Guthaben, sind in den Posten F. II. 
aufzunehmen. 

Die Depotforderungen aus dem übernommenen 
Rückversicherungsgeschäft werden als Po­
sten B. N. unter den Kapitalanlagen gezeigt, was 
dem VUBilRl-Entwurf entspricht. 

Die Untergliederung des Postens D. "Forderun­
gen" entspricht dem VUBilRI-Entwurf; der Posten 
D. I. wurde jedoch um den Unterposten D. I. 3. 
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ergänzt, damit die Forderungen aus der Mitversi­
cherungsverrechnung gesondert dargestellt und 
nicht unter die "sonstigen Forderungen" einbezo­
gen werden. Die Reihenfolge der Posten D. IH. und 
D. IV. weicht vom VUBilRI-Entwurf ab; es 
erscheint jedoch sinnvoller, den Posten "sonstige 
Forderungen" als letzten Unterposten unter D. zu 
zeigen. Der gesonderte Ausweis des Postens D. IH. 
entspricht § 229 Abs. 1 letzter Satz HGB. 

Der Ausweis der anteiligen Zinsen und Mieten ist 
in einem gesonderten Posten vorgesehen. Ein 
Ausweis unter den Forderungen wäre zwar gemäß 
der EG-Richtlinie 78/660/EWG möglich und laut 
HGB sogar zwingend vorgeschrieben, der VUBiIRI­
Entwurf sieht dagegen einen Ausweis in einem 
eigenen Unterposten zu den Rechnungsabgren­
zungsposten vor. Es erscheint daher angebracht, 
den Ausweis der anteiligen Zinsen und Mieten in 
der Bilanz von Versicherungs unternehmen in einem 
eigenen Posten vorzusehen. 

Die Aufgliederung des Postens F. entspricht dem 
VUBiIRI-Entwurf. 

Die im VUBiIRI-Entwurf vorgesehene Aufgliede­
rung der Rechnungsabgrenzungsposten entfällt, 
weil die anteiligen Zinsen und Mieten in einem 
gesonderten Posten gezeigt werden und der 
Ausweis aktivierter Abschlußaufwendungen nicht 
zugelassen ist. 

In Ergänzung des Gliederungsschemas laut 
. VUBilRI-Entwurf werden die Posten G. und 1. 

hinzugefügt. 

Zu § 81 c Abs. 3.: 

Die Darstellung des Eigenkapitals entspricht im 
wesentlichen der Aufgliederung gemäß Posten A. 
des § 224 Abs. 3 HGB. 

Der Posten A. 1. 2. entspricht § 229 Abs. 1 zweiter 
Satz HGB. Die Gliederung laut HGB wurde um die 
Posten A. H., A. III. und A. V. 1. ergänzt, weil es 
sich hiebei um spezielle Eigenkapitalposten für 
Versicherungsunternehmen handelt. 

Der VUBilRI-Entwurf sieht eine in den Grundzü­
gen ähnliche, jedoch wesentlich gröbere Mindest­
gliederung des Eigenkapitalpostens vor, die durch 
§ 81 c Abs. 3 erfüllt wird. Im Gegensatz zum HGB 
verlangt d~r VUBilRI-Entwurf den in das Ergebnis 
des Geschäftsjahres und den Ergebnisvortrag 
getrennten Ausweis des Bilanzgewinnes bzw. 
Bilanzverlustes. In diesem Punkt wird dem HGB 
gefolgt, weil auch in die Gewinn- und Verlustrech­
nung die gemäß § 231 HGB vorgesehene Weiter­
führung vom Jahresüberschuß bzw. Jahresfehlbe­
trag über den Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag 
bis zum Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust übernom­
men wird und somit kein Informationsverlust 
eintritt. 

Einen speziellen Posten für den Ausweis 
unversteuerter Rücklagen sieht der VUBilRI-Ent­
wurf nicht vor. In diesem Punkt wird der im § 224 
Abs. 3 HGB vorgesehene Posten B. "unversteuerte 
Rücklagen" übernommen, der jedoch um den 
speziell für Versicherungsunternehmen in Betracht 
kommenden Unterposten "Risikorücklage gemäß 
§ 73 a" ergänzt wird. 

Der Posten C. "nachrangige Verbindlichkeiten" 
entspricht dem Gliederungsschema laut VUBiIRI­
Entwurf. 

Die Gliederung des Posten D. "versicherungs­
technische Rückstellungen im Eigenbehalt" ent­
spricht grunds;itzlich dem VUBiIRI-Entwurf. Die 
erfolgsabhängige und die erfolgsunabhängige Prä­
mienrückerstattung sind in verschiedenen Posten 
auszuweisen, während der VUBilRl-Entwurf eine 
Trennung nur dann verlangt, wenn einer der beiden 
Beträge größeren Umfang erreicht. 

Die Posten E., F. und G. entsprechen dem 
VUBilRI-Entwurf, wobei im Posten F. entsprechend 
dem HGB getrennte Unterposten für die Rückstel­
lungen für Abfertigungen und die Rückstellungen 
für Pensionen vorgesehen sind. 

Beim Posten H. "sonstige Verbindlichkeiten" 
wurde für die Verbindlichkeiten aus dem direkten 
Versicherungsgeschäft die bei den Forderungen 
vorgenommene Untergliederung, die laut VUBiIRI­
Entwurf nicht vorgesehen ist, analog übernommen. 

Zusätzlich zum Gliederungsschema laut 
VUßilRI-Entwurf wurde ein Posten 1. "Verrech­
nungsposten mit der Zentrale" aufgenommen. 

Zu § 81 d: 

Im Gegensatz zu dem laut Art. 15 Abs. 3 und 4 
der EG-Richtlinie 78/660/EWG und § 226 Abs. 1 
HGB erforderlichen, relativ umfangreichen Anla­
genspiegel auf Basis der historischen Anschaffungs­
oder Herstellungskosten sieht der VUBiIRI-Ent­
wurf in seiner letzten Fassung für Versicherungsun­
ternehmen einen Anlagespiegel lediglich für die 
immateriellen Vermögensgegenstände, die. Grund­
stücke und Bauten und die Kapitalanlagen in 
verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, vor; hiebei 
ist nicht von den Anschaffungs- oder Her 
stellungskosten, sondern von den Bilanzwerten am 
Ende des vorgegangenen Geschäftsjahres auszuge­
hen. Dieser Spezialnorm folgt § 81 d. 

Zu § 81 e: 

Die wesentlichste Abweichung in der Gliederung 
der Gewinn- und Verlustrechnung zum VUBilRI­
Entwurf stellt der Ausweis der Erträge aus 
Kapitalanlagen und der Aufwendungen für Kapital-
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anlagen dar. Näheres hiezu ist in den Erläuterungen 
zu § 81 b Abs. 3 ausgeführt. 

Zu § 81 e Abs. 2 und 3: 

Die Aufteilung des laut VUBilRl-Entwurf vorge­
sehenen Postens "Veränderung der übrigen versi­
cherungstechnischen Rücksteilungen im Eigenbe­
halt" auf die beiden Posten 5. und 6. dient lediglich 
der Klarheit und erfordert nicht die getrennten 
Angaben von Erhöhungen und Verminderungen für 
ein und dieselbe versicherungsnechnische Rückstel­
lung. Die jeweilige Angabe der Beträge für die 
Gesamtrechnung und den Anteil der Rückversiche­
rer stellt eine Erweiterung gegenüber dem VUBiIRl­
Entwurf dar. 

Entsprechend der Trennung in der Bilanz werden 
auch die Aufwendungen für die Prämienrückerstat­
tung in Aufwendungen für die erfolgsunabhängige 
und die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung 
unterteilt. Die Angabe des Gesamtrechnungsbetra­
ges und des Anteils der Rückversicherer erhöht den 
Informationswert dieser beiden Posten. 

Zu § 81 e Abs. 4: 

Für die Posten 6. und 7. gelten die Ausführungen 
zu § 81 e Abs. 2 und 3 für die Posten 5. und 6. 

Die versicherungstechnische Rechnung für die 
Lebensversicherung umfaßt EG-konform die beiden 
zusätzlichen Posten 3. und 10. In diesen Posten sind 
die nicht realisierten Gewinne und Verluste aus 
Kapitalanlagen der fondsgebundenen Lebensversi­
cherung auf Grund der Sonderstellung dieser 
Kapitalanlagen gesondert auszuweisen. 

Der Posten "Veränderung der Schwankungs­
rückstellung" kommt für die Lebensversicherung 

. nicht in Betracht. 

Zu § 81 e Abs. 5: 

Die Untergliederung der Posten 2 .. und 3. 
entspricht dem VUBiIRl-Entwurf. Es werden 
lediglich die Unterposten 2.f. und 3.e. hinzugefügt 
und der getrennte Ausweis der Zinsenaufwendun­
gen und der Aufwendungen für die Vermögensver­
waltung vorgeschrieben. 

Die Trennung des Ergebnisses der gewöhnlichen. 
Geschäftstätigkeit vom außerordentlichen Ergebnis. 
und der zusammenfassende Ausweis der Ertrags­
steuern entspricht sowohl dem VUBilRl-Entwurf 
wie dem HGB. Die Weiterrechnung vom Jahresge­
winn bzw. Jahresverlust bis zum Bilanzgewinn bzw. 
Bilanzverlust entspricht § 231 HGB. 

Zu § 81 f: 

Art. 7 der EG-Richtlinie 78/660/EWG legt fest, 
daß eine Verrechnung zwischen Aktiv- und 

Passivposten sowie zwischen Aufwands- und 
Ertragsposten unzulässig ist; diese Bestimmung gilt 
grundsätzlich auch für Versicherungsunternehmen 
laut VUBiIRl-Entwurf. Ein generelles Verrech­
nungsverbot findet sich auch in § 196 Abs. 2 HGB. 

Der VUBilRl-Entwurf sieht dagegen vor, daß 
beispielsweise die Regreßforderungen mit der 
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versiche­
rungsfälle saldiert werden können. Darüber hinaus 

. ist nicht völlig eindeutig erkennbar, inwieweit die 
Verrechnung von Aktivposten mit Passivposten 
bzw. von Aufwandsposten mit Ertragsposten auf 
Grund der Besonderheiten der Vertragsversiche­
rung implizit als zulässig erachtet wird oder aus der 
besonderen Bezeichnung der entsprechenden Auf­
wands- und Ertragsposten abgeleitet werden kann 
(zB Gewinne bzw. Verluste aus dem Abgang von 
Kapitalanlagen). 

Es erscheint vertretbar, bis auf weiteres die 
Verrechnung von Aufwendungen mit Erträgen im 
derzeit zulässigen Ausmaß beizubehalten. 

Zu den Einrichtungen nach Abs.2, die nicht 
unmittelbar mit dem Betrieb der Vertragsversiche­
rung in Zusammenhang stehen, zählen beispiels­
weise Werksküchen, Erholungsheime und Kran­
kenanstalten. 

Zu § 81 g: 

Abs. 1 bezieht sich nur auf die schon bisher 
geübte Praxis in der Umrechnung von Fremdwäh­
rungsposten und entspricht § 24 b letzter Satz KWG 
in der Fassung des RLG. 

Zu § 81 h: 
Da die Kapitalanlagen für Versicherungsunter­

nehmen handelsrechtlich nicht ausdrücklich dem 
Anlage- oder Umlaufvermögen zugeordnet sind, ist 
es erforderlich, eine Zuordnung der einzelnen 
Posten der Kapitalanlagen zu den Bewertungsvor­
schriften für Anlage- bzw. Umlaufvermögen gemäß 
HGB vorzunehmen. 

Abs.2 geht insoweit über den VUBilRl-Entwurf 
hinaus, als außer für Wertpapiere für sämtliche 
Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteili­
gungen die Anwendung des strengen Niederstwert­
prinzips verlangt wird. Dies erscheint dadurch 
gerechtfertigt, daß laut HGB auch die nic:ht in 
Wertpapieren verbrieften Anteile an verbundenen 
Unternehmen und Beteiligungen den in Wertpapie­
ren verbrieften Anteilen und Beteiligungen gleich­
gehalten werden. 

Die in Abs. 3 vorgeschriebene Bewertungsme­
thode für die Kapitalanlagen der fondsgebundenen 
Lebensversicherung ist lautVUBilRl-Entwurf zwin­
gend vorgesehen. 

Zu § 81 i: 
Abs. 1 normiert unabhängig von den handels­

rechtlichen GoB das aufsichtsrechtliche Erfordernis 
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zur Bildung versicherungstechnischer Rückstelhin­
gen. Dies entspricht dem VUBilRI-Entwurf und 
§ 56 Abs. 3 dVAG. 

Abs. 2 übernimmt die bisher in § 78 Abs. 2 
enthaltene demonstrative Aufzählung versiche­
rungstechnischer Rückstellungen. 

Abs. 4 stellt klar, daß die Bildung versicherungs­
technischer Rückstellungen nicht mit dem Hinweis 
darauf unterbleiben kann, daß es sich um 
Rückstellungen von untergeordneter Bedeutung 
handelt. 

Zu § 81 j: 

Ein gemäß Abs. 2 zulässiges Näherungsverfahren 
bildet beispielsweise die 1/ W Methode. 

Abs. 3 legt fest, daß in allen Fällen, in denen nicht 
von einer zeitlichen Proportionalität zwischen 
Risikoverlauf und Prämie ausgegangen werden 
kann, ein dieser Tatsache Rechnung tragendes 
Verfahren zwingend angewendet werden muß. 
Diese Bestimmung bezieht sich insbesondere auf 
Versicherungszweige, bei denen die genannte 
Voraussetzung auf Grund der Art der versicherten 
Risken als gegeben anzunehmen ist. Dies bedeutet 
nicht, daß schon jede unregelmäßige Verteilung der 
Schadenfälle innerhalb des Geschäftsjahres zwangs­
läufig ein Abweichen von der zeitanteiligen 
Ermittlung des Prämienübertrages mit sich bringt. 
Im übrigen setzt die Anwendung eines Berech­
nungsVerfahrens voraus, daß hiefür ein Mindestaus­
maß an statistischen Erfahrungswerten gegeben ist. 

Zu § 81 k: 

Da die Berechnung der Deckungsrückstellung für 
Versicherungszweige gemäß § 18 Abs. 1 derzeit 
ausschließlich durch Geschäftspläne geregelt ist, ist 
§ 81 i Abs. 3 anzuwenden. 

Zu § 811: 

Abs. 1 legt im Gegensatz zur bisherigen Rechts­
lage fest, daß die Rückstellung für noch nicht 
abgewickelte Versicherungsfälle auch die Rückstel­
lung für die Schadenregulierungsaufwendungen, 
also auch für die Aufwendungen für die Schadenbe­
arbeitung, umfaßt. Dies entspricht dem VUBiIRI­
Entwurf. 

Abs. 5 sieht vor, daß sämtliche Regreßforderun­
gen und Ansprüche auf ein versichertes Objekt, für 
das Ersatz geleistet worden ist, von der Rückstel­
lung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 
abzuziehen sind. Dies bedeutet eine Änderung der 
bisherigen Rechtslage, entspricht jedoch dem 
VUBiIRI-Entwurf. 

Zu § 81 n: 

Abs. 2 enthält neben § 81 0 die laut VUBiIRI-Ent­
wurf erforderlichen Angaben im Anhang. Die 

gleichfalls laut VUBilRl-Entwurf erforderlichen 
Angaben von Abwicklungsergebnissen und der 
Zeitwerte der Kapitalanlagen werden bis auf 
weiteres nicht zwingend verlangt. Für Zeitwertan­
gaben sieht der VUBilRl-Entwurf gesonderte und 
längere Übergangsfristen vor. U nbeschadet . dessen 
kann die Versicherungsaufsichtsbehörde die Auf­
gliederung der AQwicklungsergebnisse und, nicht 
zuletzt für Zwecke der Beurteilung von Solvabili­
tätskriterien, die Angabe von Zeitwerten für Zwecke 
der Versicherungsaufsicht gemäß§ 85 averlangen. 

Abs. 2 Z 4 sieht vor, daß der auf die Forderungen 
und Verbindlichkeiten entfallende Anteil von 
verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, im Anhang 
auszuweisen ist. Dies entspricht nicht dem VUBilRl­
Efitwurf, der diese Angaben in der Bilanz verlangt. 
Bis auf weiteres erscheint diese Abweichung 
vertretbar, da der entsprechende Informationsgehalt 
in vollem Umfang erhalten bleibt. 

Abs. 2 Z 5 stellt eine Erweiterung der gemäß 
VUBilRl-Eritwurf erforderlichen Angaben dar. Ziel 
dieser Vorschrift ist es, eine möglichst lückenlose 
Erfassung wichtiger Aktiv- und Passivposten zu 
gewährleisten, die auf verbundene Unternehmen 
oder auf Unternehmen· entfallen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht. 

In Abs. 2 Z 6 und 7 wird die Angabe bestimmter 
Beträge jedenfalls dann gefordert, wenn diese 5 vH 
der Bilanzsumme bzw. 5 vH der abgegrenzten 
Prämien übersteigen. Darüber hinaus sind solche 
Beträge aber auch dann jedenfalls anzugeben, wenn 
sie ihrer absoluten Größe nach von Bedeutungsind 
oder der Unterposten, unter dem sie ausgewiesen 
werden, innerhalb des entsprechenden Hauptpo­
stens eine überragende quantitative Bedeutung hat. 

§ 277 Abs. 3 HGB sieht vor, daß in der 
Veröffentlichung alle Posten in vollen 1 000 Schil­
ling angegeben werden können, was sich auch auf 
den Anhang bezieht. Es besteht darüber hinaus kein 
besonderes Erfordernis, im Anhang selbst Betrags- . 
angaben genauer als in der Veröffentlichung zu 
verlangen. 

Zu § 81 0: 

Die in § 81 0 vorgesehenen Angaben sind laut 
VUBiIRI-Entwurf erforderlich. 

Abs. 5 regelt das Erfordernis von Angaben für 
indirektes Geschäft, das nicht in derjenigen 
Bilanzabteilung ausgewiesen wird, der es als 
direktes Geschäft zuzuordnen wäre. Der VUBiIRI­
Entwurf schränkt die Wahlmöglichkeiten in der 
Zuordnung des indirekten Geschäftes zu den 
Bilanzabteilungen grundsätzlich ein. Es erscheint 
jedoch vertretbar, die in Österreich derzeit 
bestehende Wahlmöglichkeit bis auf weiteres zu 
belassen; wenn zugleich im Anhang durch entspre-

4 
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chende Angaben die Zuordnung für den Bilanzleser 
transparent wird. Die Ermächtigung der Versiche­
rungsaufsichtsbehörde, für Zwecke der internen 
Rechnungslegung gemäß § 85 a eine Zuordnung 

'des übernommenen Rückversicherungsgeschäftes 
auf bestimmte Bilanzabteilungen zwingend vorzu­
sehen, bleibt davon unberührt. 

Hinsichtlich des Abs. 7 wird auf die Ausführun­
gen zu § 81 n Abs. 4 verwiesen. 

Zu § 82: 

§ 82 enthält im wesentlichen die bisher im § 81 
Abs. 1 bis 6, 8 und 9 enthaltenen Vorschriften. 
Abs.5 übernimmt inhaltlich den bisherigen § 81 a 
Abs.1. 

Eine Unterscheidung zwischen dem eigentlichen 
aktienrechtlichen Prüfungsbericht des Abschlußprü­
fers und einem gesonderten Bericht an die 
Versicherungsaufsichtsbehörde ist nicht erforder­
lich, da auch der bisherige Bericht gemäß § 81 a dem 
Vorstand und dem Aufsichtsrat bzw. der Geschäfts­
leitung der Zweigniederlassung eines ausländischen 
Versicherungsunternehmens zur Kenntnis zu brin­
gen und der Prüfungsbericht gemäß § 83 der 
Versicherungsaufsichtsbehörde vorzulegen ist. 

Abs. 10 übernimmt inhaltlich den bisherigen 
§ 81 b. 

Zu § 82 a: 

§ 82 a entspricht dem bisherigen § 81 Abs. 7. 

Zu § 83: 

§ 83 entspricht den bisherigen §§ 82 und 86 
Abs. 4, 5 und 6. 

Zu § 84: 

Die Veröffentlichung des Anhangs in dem gemäß 
HGB und VUBilRl-Entwurf vorgesehenen Ausmaß 
gemeinsam mit dem Jahresabschluß würde eine 
beachtliche Erweiterung des Umfangs der im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffentlichen­
den Angaben zum Jahresabschluß mit sich bringen. 
Der Umfang der zu veröffentlichenden Angaben 
des Anhangs wird daher in Anlehnung an 
§ 24 d KWG für Versicherungsunternehmen einge­
schränkt. Dafür wird jedoch verlangt, daß neben 
dem Jahresabschluß und dem Lagebericht .auch der 
gesamte Anhang am Sitz des Unternehmens 
kostenlos zur Einsichtnahme aufzuliegen hat und 
jedermann auf Verlangen gegen Ersatz der Kosten 
auszufolgen ist. Damit ist die Zugänglichkeit aller 

Informationen für den externen Bilanzleser gesi­
chert. 

Zu § 85: 

§ 85 enthält wie der bisherige § 83 eine 
Verordnungsermächtigung für die Versicherungs­
aufsichtsbehörde. Die Ergänzung des Abs. 1 um die 
Worte "Vollziehung der Bestimmungen dieses 
Hauptstückes für Zwecke der Versicherungsauf­
sicht" ist notwendig, weil verschiedene Spezialnor­
men in das Fünfte Hauptstück aufgenommen 
wurden. 

Abs. 2 Z 4 übernimmt den bisherigen § 83 Abs. 2 
Z 1 lir. e. Da hinsichtlich der Vereinbarkeit einer auf 
dieser Grundlage erlassenen Verordnungsbestim­
mung mit dem EG-Recht Bedenken bestehen, ist es 
im Falle der weiteren Zulässigkeit des Ausweises des 
iwd-Geschäftes als direktes Geschäft unbedingt 
erforderlich, daß die Versicherungsaufsichtsbe­
hörde in der internen Rechnungslegung den 
gesonderten Ausweis derartiger Versicherungsver­
hältnisse verlangen kann. 

Zu § 85 a: 

Mit dem § 85 a wird eine gesonderte Verord­
nungsermächtigung für die interne Rechnungsle­
gung gegenüber der Versicherungsaufsichtsbehörde 
geschaffen. 

Der Grund hiefür liegt darin, daß die interne 
Rechnungslegung unter anderen Anforderungen 
steht und andere Zwecke erfüllt wie die externe 
Rechnungslegung. 

Abs.2 nimmt auf die modernen Möglichkeiten 
der Datenübermittlung und Datenverarbeitung 
Rücksicht. 

Zu § 86: 

Abs. 1 enthält die taxative Aufzählung der für 
kleine Versicherungsvereine geltenden Rechnungs- . 
legungsvorschriften; infolge des eingeschränkten 
Geschäftsumfanges der kleinen Versicherungsver­
eine erfolgt die Rechnungslegung in vereinfachter 
Form. 

Abs. 2 entspricht vollinhaltlich dem bisherigen 
§ 85 Abs. 1. 

Abs. 3 übernimmt unter Weglassung des entbehr­
lichen letzten Satzes den bisherigen § 85 Abs. 2. 

In Abs. 4 erhielt die schon bisher bestehende 
Verordnungs ermächtigung des § 85 Abs.3 die 
ergänzende demonstrative Aufzählung. 
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Gegenüberstellung 

Entwurf 

§2.(1) ..... 
1. § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 erster und zweiter Satz, Abs. 3 Z 1 und 3 und Abs. 6, 

§ 7 a Abs. 1 Z 2 bis 6 und Abs. 2, § 11 Abs. 1 und 3, die §§ 99 bis 103, § 104 
Abs. 1, § 105, § 107 Abs. 1,2 und 4, die §§ 108 abis 110, die §§ 115 bis 118, 

2. für die Rechnungslegung die Bestimmungen des Fünften Hauptstückes mit 
Ausnahme des § 81 a und 

3. sofern sie in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 
betrieben werden, die §§ 26 bis 34, § 35 Abs. 1,3 und 4, die §§ 36 bis 52, § 53 
Abs. 1,2,3 erster Satz, 4 und 5, die §§ 54 und 55, § 56 Abs. 1,2,4 und 5, die 
§§ 57 bis 61, § 62 Abs. 2 bis 4, die §§ 63,65 bis 67, 68 Abs. 1 bis 3, 5 und 6, die 
§§ 69 bis 73, 96,107 Abs. 3 und 114 ..... 

§ 18 ..... . 

(2) Wird in einem Versicherungszweig, der nicht unter Abs. 1 fällt, die 
Versicherungsleistung in Form einer Rente erbracht, so ist hiefür keine 
Deckungsrückstellung zu bilden. 

§ 24. (1) Versicherungsunternehmen, die eine oder mehrere der im § 18 Abs. 1 
angeführten Versicherungen betreiben, sind verpflichtet, mindestens einen 
versicherungsmathematischen Sachverständigen (Aktuar) zu bestellen, der die 
Erstellung der im § 18 Abs. 1, 3 und 4 angeführten Bestandteile des 
Geschäftsplans vorzunehmen oder zu leiten und ihre Einhaltung zu überwachen 
hat. 

§ 57 ..... . 

(6) Im übrigen gelten für die Abwicklung § 206 Abs. 1 und 2 erster, dritter und 
vierter Satz, die §§ 207 und 208, § 209 Abs. 1 bis 3 und die §§ 210,211, 213 und 
214 Aktiengesetz 1965 in der jeweils geltenden Fassung siringemäß. 

§ 61 b ..... . 

(3) ..... § 11 Abs. 1, § 17 b, § 27, die §§ 29 und 30, § 33 Abs. 1, die §§ 42 bis 55, 
§ 56 Abs. 1 bis 3 und 5, § 57 Abs. 1 und 2, 5 und 6, die §§ 80 und 81, § 81 b Abs. 5 
und 6, die §§ 81 c bis 81 g, § 81 h Abs. 1 und 2, § 81 n, § 82, die §§ 83 bis 85 a, 

derzeitige Rechtslage 

§ 2. (1) ..... 
1. § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 erster und zweiter Satz, Abs. 3 Z 1 und 3 und Abs. 6, 

§ 7 a Abs. 1 Z 2 bis 6 und Abs. 2, § 11 Abs. 1 und 3, § 80 Abs. 1 bis 3, die 
§§ 81 bis 83, die §§ 99 bis 103, § 104 Abs. 1, § 105, § 107 Abs. 1,2 und 4, die 
§§ 108 abis 110, die §§ 115 bisl18, 

2. sofern sie in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft betrieben werden, 
§ 83 a, und 

3. sofern sie in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 
betrieben werden, die §§ 26 bis 34, § 35 Abs. 1,3 und 4, die §§ 36 bis 52, § 53 
Abs. 1,2,3 erster Satz, 4 und 5, die §§ 54 und 55, § 56 Abs. 1,2,4 und 5, die 
§§ 57 bis 61, § 62 Abs. 2 bis 4, die §§ 63,65 bis 67, 68 Abs. 1 bis 3, 5 und 6, die 
§§ 69 bis 73, 84, 85,96, 107 Abs. 3 und 114 dieses Bundesgesetzes ..... 

§ 18 ..... . 

(2) Soweit in anderen als in den in Abs. 1 angeführten Versicherungen nach 
dem Geschäftsplan die Bildung einer Deckungsrückstellung erforderlich ist, hat 
der Geschäftsplan die Grundsätze und Formeln für die Berechnung der 
Deckungsrückstellung zu enthalten. 

§ 24. (1) Versicherungsunternehmen, die eine oder mehrere der im § 18 Abs. 1 
angeführten Versicherungen betreiben, sind verpflichtet, mindestens einen 
versicherungsmathematischen Sachverständigen (Aktuar) zu bestellen, der die 
Erstellung der im § 18 Abs. 1 bis 4 angeführten Bestandteile des Geschäftsplan 
vorzunehmen oder zu leiten und ihre Einhaltung zu überwachen hat. 

§ 57 ...... 

(6) Im übrigen gelten für die Abwicklung die §§ 206 Abs. 1 und 2 erster, dritter 
und vierter Satz, 207, 208, 209 Abs. 1 bis 3, 210, 211 Abs. 1,2,4 und 5, 213 und 
214 Akti~ngesetz 1965 sinngemäß; der § 211 Abs. 3 Aktiengesetz 1965 gilt nach 
Maßgabe des §83 dieses Bundesgesetzes sinngemäß. 

§ 61 b ...... 

(3) . " .. §Ü Abs. 1, § 17 b, § 27, die §§ 29 und 30, § 33 Abs. 1, die §§ 42 bis 55, 
§ 56 Abs. 1 und 3 und 5, § 57 Abs. 1 und 2, 5 und 6, § 80 Abs. 1 bis 3, § 81 Abs. 1 
bis 6,8 und 9; die §§ 81 abis 85, § 89, § 95,§ 100 Abs. 1, § 103, § 104 Abs. 1, § 105, 
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Entwurf 

§ 89, § 95, § 99, § 100 Abs. 1, § 103, § 104 Abs. 1, § 105, §-108 a, § 1Ö9, § 111 und 
die §§ 113 und 114· sind weiter anzuwenden. 

§ 63 ..... . 

(2) § 4 Abs. 6 Z 2 und 3, § 11 Abs. 3, § 17 bund § 17 c Abs. 2 sind auf kleine 
Versicherungsvereine nicht anzuwenden. 

(3) Vom Vierten Hauptstück sind die §§ 74 bis 78 auf Sterbekassen gemäß § 62 
Abs. 2 anzuwenden. Bei der Erlassung von Anordnungen auf Grund der §§ 74 bis 
78 sind die besonderen Verhältnisse der Sterbekassen zu beachten. 

§ 71. ..... 

(3) Die Abwickler haben für den Beginn der Abwicklung Rechnung zu legen 
und weiterhin für den Schluß jedes Jahres einen Jahresabschluß und einen 
Lagebericht zu erstellen ..... . 

§ 73 a ..... . 

Viertes Hauptstück 

Kapitalausstattung, Kapitalanlage 

(2) Der Risikorücklage sind jährlich 0,6 vH der um die Rückversicherungsab­
gabe verminderten abgegrenzten Prämien des inländischen Geschäfts zuzufüh­
ren. Die Rücklage darf jedoch 4 vH dieser Prämien nicht übersteigen. Sie darf nur 
zur Deckung von sonst in der Bilanz auszuweisenden Verlusten und erst nach 
Auflösung aller sonstigen satzungsmäßigen und freien Rücklagen sowie nicht 
gebundenen Kapitalrücklagen verwendet werden ..... . 

§ 73 b ..... . 

(3) Der Bilanzverlust ist von den Eigenmitteln abzuziehen ..... . 

(4) ..... 
2. 

a) 12 vH der abgegrenzten Prämien des gesamten Geschäfts ..... 

3. 
a) 18 vH der abgegrenzten Prämien des gesamten Geschäfts ..... 

de r z e i ti g e Re c h t s lag e 

§ 108 a, §109, § 111 und die §§ 113 und 114 dieses Bund,esgesetzes weIter 
anzuwenden. 

§ 63 .. '" . 

(2) § 4 Abs.6 Z 2 und 3, § 11 Abs.3, § 17 b, § 17 c Abs.2 und der erste 
Abschnitt des Vierten Hauptstückes . sind auf kleine Versicherungsvereine nicht 
anzuwenden. 

§ 71. ..... 

(3) Die Abwickler haben für den Beginn der Abwicklung Rechnung zu legen 
und weiterhin für den Schluß jedes Jahres einen Jahresabschluß und einen 
Geschäftsbericht zu erstellen ..... . 

Viertes Hauptstück 

Geschäftsführung der Versicherungsuntemehmen 

1. Abschnitt: Kapitalausstattung, Kapitalanlage 

§ 73 a .. _ ... 

(2) Der Risikorücklage sind jährlich 0,6 vH der um die Rückversicherungsab­
gabe verminderten abgegrenzten Prämien des inländischen Geschäfts zuzufüh­
ren. Die Rücklage darf jedoch 4 vH dieser Prämien nicht übersteigen. Sie darf nur 
Zur Deckung von sonst in der Bilanz auszuweisenden Verlusten und erst nach 
Auflösung aller freien Rücklagen verwendet werden ..... . 

§ 73 b ..... . 

(3) Der Reinverlust ist von den Eigenmitteln abzuziehen ..... . 

(4) ..... 
2. 

3. 

a) 12 vH der abgegrenzten Prämien einschließlich der Nebenleistungen 
des gesamten Geschäfts ..... 

a) 18 vH der abgegrenzten Prämien einschließlich der Nebenleistungen 
des gesamten Geschäfts ..... 
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Entwurf 

Erwerb von Anteilsrechten 

§ 76. (1) Der Erwerb von Anteilsrechten an einer Aktiengesellschaft oder einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch ein Versicherungsunternehmen 
bedarf der Genehmigung durch die Versicherungsaufsichtsbehärde, sofern die 
Anteilsrechte 10 vH des Grund- oder Stammkapitals dieser Gesellschaft oder ihr 
Kaufpreis 10 vH der Eigenmittel des Versicherungsunternehmens übersteigen. 
Dies gilt auch für den Erwerb zusätzlicher Anteilsrechte und die betragliche 
Erhöhung genehmigter Anteilsrechte, wenn die vorstehenden Grenzen bereits 
überschritten sind oder dadurch überschritten werden. Bei der Berechnung des 
Anteils am Grund- oder Stammkapital der fremden Gesellschaft sind die 
Anteilsrechte von verbundenen Unternehmen zusammenzurechnen. 

(2) Der Erwerb von Anteilsrechten an einer anderen Gesellschaft oder an einem 
Einzelunternehmen bedarf stets der Genehmigung durch die Versicherungsauf­
sichtsbehärde. 

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Anteilsrechte ihrer Art oder 
ihrem Umfang nach geeignet sind, die Interessen der Versicherten zu gefährden. 
Die Genehmigung von Anteilsrechten an einem Versicherungsunternehmen ist 
auch zu versagen, wenn eine für die Versicherten nachteilige Entwicklung des 
Versicherungsmarktes zu erwarten ist. 

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen erteilt werden, wenn dies 
erforderlich erscheint, um die Interessen der Versicherten zU wahren. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat die Veräußerung der Anteilsrechte 
zu verlangen, wenn 

1. die im Abs.3 genannten Umstände nach Erteilung der Genehmigung 
eintreten oder 

2. das Unternehmen, von dem das Versicherungsunternehmen Anteilsrechte 
hält, dauernd einen negativen Gebarungserfolg aufweist, es sei denn, daß für 
diese Anteilsrechte berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. 

(6) Die Versicherungsaufsichtsbehärde kann vom Versicherungsunternehmen 
alle erforderlichen Auskünfte über das Unternehmen, von dem Anteilsrechte 

derzeitige Rechtslage 

Beteiligungen 

§ 76. (1) Die Beteiligung eines Versicherungsunternehmens an einer 
Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die 10 vH 
des Grund- oder Stammkapitals dieser Gesellschaft oder deren Kaufpreis 10 vH 
der Eigenmittel des Versicherungsunternehmens übersteigt, bedarf der 
Genehmigung durch die Versicherungsaufsichtsbehärde. Dies gilt auch für den 
Erwerb zusätzlicher Anteilsrechte und die betragliche Erhöhung genehmigter 
Beteiligungen, wenn die vorstehenden Grenzen bereits überschritten sind oder 
dadurch überschritten werden. Bei der Berechnung des Anteils am Grund- oder 
Stammkapital der fremden Gesellschaft sind Beteiligungen mehrerer zu einem 
Konzern (§ 15 Aktiengesetz 1965 in der jeweils geltenden Fassung) gehärender 
Versicherungsunternehmen und des herrschenden Unternehmens zusammenzu­
rechnen. 

(2) Beteiligungen an einer anderen Gesellschaft oder einem Einzelunternehmen 
bedürfen stets der Genehmigung durch die Versicherungsaufsichtsbehärde. 

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Beteiligung ihrer Art oder 
ihrem Umfang nach geeignet ist, die Interessen der Versicherten zu gefährden. 
Die Genehmigung der Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen ist auch 
zu versagen, wenn eine für die Versicherten nachteilige Entwicklung des 
Versicherungsmarktes zu erwarten ist. 

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen erteilt werden, wenn dies 
zweckmäßig erscheint, um die Interessen der Versicherten zu wahren. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehärde hat die Auflösung des Beteiligungsver­
hältnisses zu verlangen, wenn 

1. die im Abs.3 genannten Umstände nach Erteilung der Genehmigung 
eintreten oder 

2. das Unternehmen, an dem sich das Versicherungsunternehmen beteiligt hat, 
dauernd einen negativen Gebarungserfolg aufweist, es sei denn, daß für 
diese Beteiligung berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. 

(6) Die Versicherungsaufsichtsbehärde kann vom Versicherungsunternehmen 
alle erforderlichen Auskünfte über das Unternehmen, an dem die Beteiligung N 

\Jl 
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gehalten werden oder gehalten werden ,sollen, insbesondere die Vorlage des 
Jahresabschlusses und anderer geeigneter Geschäftsunterlagen verlangen. Solche 
Auskünfte dürfen nicht unter Berufung auf eine nach anderen Vorschriften 
bestehende Verschwiegenheitspflicht verweigert werden. 

(7) Die gänzliche oder teilweise Veräußerung von genehmigten Anteilsrechten 
ist der Versicherungsaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

(8) Darlehen und Zuschüsse des Versicherungsunternehmens an eine 
Gesellschaft, von der es mit aufsichtsbehördlicher Genehmigung Anteilsrechte 
hält, sind der Versicherungsaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich anzuzei­
gen. 

§ 77 ..... . 

(7 a) .... . 

(7b) Inländische laufende Guthaben bei zum Bankgeschäft im Inland 
berechtigten Banken können unter Einbeziehung in die Grenze gemäß Abs. 3 Z 4 
auf die Bedeckung des Deckungserfordernisses angerechnet werden. 

§ 78. (1) Technische Verbindlichkeiten sind die versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

(2) Technische Verbindlichkeiten aus dem Betrieb im Inland, für die nicht vom 
Versicherungsunternehmert selbst oder hinsichtlich der von ihm übernommenen 
Rückversicherung von einem zum Geschäftsbetrieb im Inland zugelassenen 
V orversicherer ein Deckungsstock zu bilden ist, sind nach Abzug der Anteile der 
Rückversicherer gemäß Abs. 3 bis 6 zu bedecken. 

(12) Kassenbestände und inländische laufende Guthaben bei im Inland zum 
Bankgeschäft berechtigten Banken können unter Einbeziehung in die Grenze 
gemäß Abs . .5 Z 4 auf die Bedeckung der technischen Ve,bindlichkeiten 
angerechnet werden. 

derzeitige Rechtslage 

erfolgen soll oder an dem es sich beteiligt hat, insbesondere die Vorlage des 
Jahresabschlusses und anderer geeigneter Geschäftsunterlagen verlangen. Solche 
Auskünfte dürfen nicht unter Berufung auf eine nach anderen Vorschriften 
bestehende Schweigepflicht verweigert werden. 

(7) Die gänzliche oder teilweise Veräußerung von genehmigten Beteiligungen 
ist der Versicherungsaufsichtsb,ehörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

(8) Darlehen und Zuschüsse des Versicherungsunternehmens an eine 
Gesellschaft, an der es sich mit aufsichtsbehördlicher Genehmigung beteiligt hat, 
sind der Versicherungsaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen ..... . 

§ 77 ..... . 

(7 a) .... . 

§ 78. (1) Technische Verbindlichkeiten aus dem Betrieb im Inland, für die nicht 
vom Versicherungsunternehmen selbst oder hinsichtlich der von ihm 
übernommenen Rückversicherung von einem zum Geschäftsbetrieb im: Inland 
zugelassenen V orversicherer ein Deckungsstock zu bilden ist, sind gemäß Abs. 3 
bis 6 zu bedecken. 

(2) Technische Verbindlichkeiten sind insbesondere die Prämienüberträge, die 
Rückstellung für schwebende Versicherungsleistungen, die Rückstellung für 
Prämienrückerstattung (Gewinnbeteiligung) und sonstige Rückstellungen für 
Vergütungen an Versicherungsnehmer sowie die Rückstellung für den 
schwankenden Jahresbedarf. Von den technischen Verbindlichkeiten sind Anteile 
der Rückversicherer abzuziehen. 

(12) Kassenbestände können unter Einbeziehung in die Grenze gemäß Abs. 5 
Z 4 auf die Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten angerechnet werden. 
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Fünftes Hauptstück 

RECHNUNGSLEGUNG 

A n wen d bar k e i t des H G B und des Akt i eng e set z e s 1965 

§ 80. Für die Rechnungslegung von 

1. Versicherungsumernehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
gelten die Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden Fassung für 
große Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt; 

2. Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, die nicht kleine Vereine im 
Sinne des § 62 sind, gelten sinngemäß die Bestimmungen des HGB in der 
jeweils geltenden Fassung für große Aktiengesellschaften, soweit dieses 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt; die §§ 125 bis 127 Aktiengesetz 1965 
in der jeweils geltenden Fassung unter Bedachtnahme auf § 81 Abs. 2 und 3 
sinngemäß anzuwenden; 

3. Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen gelten 
sinngemäß die Bestimmungen des HGB in der jeweils geltenden Fassung für 
große Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt. 

derzeitige Rechtslage 

2. Abschnitt: Rechnungslegung 

Jahresabschluß und Lagebericht 

§ 80. (1) Der Vorstand eines inländischen Versicherungsunternehmens oder 
die Geschäftsleitung der Zweigniederlassung eines ausländischen Versicherungs­
unternehmens haben für die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses zu sorgen. 

(2) Unbeschadet des § 222 Abs. 1 HGB und der §§ 125 Abs. 1, 2 und 5 sowie 
127 Abs. 1 Aktiengesetz 1965 sind der Jahresabschluß und der Lagebericht so 
rechtzeitig aufzustellen und der Jahresabschluß so rechtzeitig festzustellen, daß 
die Vorlagefristen der §§ 82 und 86 Abs. 4 eingehalten werden. 

(3) Für den Konzernabschluß und den Konzernlagebericht gilt Abs.2 
sinngemäß. 

(4) Unter der Jahresbilanz von Versicherungsunternehmen, die einen 
Deckungsstock zu bilden haben, hat der Treuhänder zu bestätigen, daß die Werte 
des Deckungsstocks vorschriftsmäßig angelegt und verwahrt sind. Die 
Verantwortlichkeit der Organe des Unternehmens wird dadurch nicht berührt. 

(5) Unter der Jahresbilanz von Versicherungsunternehmen, die eine oder 
mehrere der im § 18 Abs. 1 und 2 angeführten Versicherungen betreiben, hat der 
versicherungsmathematische SachverStändige zu bestätigen, daß die Deckungs­
rücksteIlung, in Versicherungszweigen gemäß § 18 Abs. 1 auch die Prämienüber-
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Allgemeine Vorschriften über den Jahresabschluß und 
den Lagebericht 

§ 81. (1) Der Vorstand eines inländischen Versicherungsunternehmens oder 
die Geschäftsleitung der Zweigniederlassung eines ausländischen Versicherungs­
unternehmens haben für die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses zu sorgen. 

(2) Unbeschadet des § 222 Abs. 1 HGB in der jeweils geltenden Fassung und 
der §§ 125 Abs. 1, 2 und 5 sowie 127 Abs. 1 Aktiengesetz 1965 in der jeweils 
geltenden Fassung sind der Jahresabschluß und der Lagebericht so rechtzeitig 
aufzustellen und der Jahresabschluß so rechtzeitig festzustellen, daß die 
Vorlagefristen des § 83 eingehalten werden. 

(3) Für den Konzernabschluß und den Konzernlagebericht gilt Abs.2 
sinngemäß. 

(4) Für Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen hat 
die Geschäftsleitung in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das 
vorangegangene Geschäftsjahr einen Jahresabschluß und einen Lagebericht 
aufzustellen. 

(5) Das Geschäftsjahr von Versicherungsunternehmen hatdem Kalenderjahr 
zu entsprechen. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann für Versicherungsun­
ternehmen, die ausschließlich indirektes Geschäft betreiben, ein abweichendes 
Wirtschaftsjahr zulassen. 

derzeitige Rechtslage 

träge nach dem Geschäftsplan berechnet sind. Die Verantwortlichkeit der Organe 
des Unternehmens wird dadurch nicht berührt. 

(6) Für den Bestätigungsvermerk gemäßAbs. 4 und 5 gelten die §§ 274 Abs. 3 
und 4 erster Satz, § 277 Abs. 1 erster und dritter Satz und § 281 Abs. 1 dritter Satz 
HGB sinngemäß. Liegen nur geringfügige, kurzfristig behebbare Mängel vor, so 
kann der Treuhänder einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen. 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

§ 81. (1) Der Aufsichtsrat hat vor Ablauf des Geschäftsjahres einen 
Abschlußprüfer zu benennen. Der Vorstand hat der Versicherungsaufsichtsbe­
hörde die vom Aufsichtsrat als Abschlußprüfer benannte Person bekanntzugeben. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat, wenn begründete Zweifel an der 
Erfüllung der Voraussetzungen für die Beauftragung der als Abschlußprüfer 
benannten Person bestehen, innerhalb eines Monats nach Einlagen der 
Bekanntgabe der Beauftragung zu widersprechen und die Benennung einer 
anderen Person als Abschlußprüfer binnen angemessener Frist zu verlangen. Der 
Beauftragung ist insbesondere zu widersprechen, wenn die personelle oder 
wirtschaftliche Unabhängigkeit des Abschlußprüfers von dem zu prüfenden 
Versicherungsunternehmen nicht gewährleistet ist. 

(3) Hat der Aufsichtsrat vor Ablauf des Geschäftsjahres keinen Abschlußprüfer 
oder innerhalb der von der Versicherungsaufsichtsbehörde für die Benennung 
eines anderen Abschlußprüfers gesetzten Frist keinen anderen Abschlußprüfer 
benannt, so hat die Versicherungs aufsichts behörde selbst den Abschlußprüfer zu 
benennen. Das gleiche gilt, wenn begründete Zweifel an der Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Beauftragung auch beim neu benannten Abschlußprüfer 
bestehen. 

(4) Der Vorstand hat dem Abschlußprüfer, dessen Beauftragung die 
Versicherungsaufsichtsbehörde nicht widersprochen oder den sie selbst benannt 
hat, unverzüglich den Prüfungs auftrag zu erteilen. 

(5) Die Prüfung hat sich auch auf die in den §§ 17 bund 17 c dieses 
BUndesgesetzes angeführten Angelegenheiten und die Einhaltung der Bestim­
mungen über die Kapitalausstatturig gemäß § 73 b dieses Bundesgesetzes zu 
erstrecken. 
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Bestätigungsvermerke des Treuhänders und des 
ve rs i ch e ru n gs m a th .em a tis che n S a ch verstän d i ge n 

§ 81 a. (1) Unter der Bilanz von Versicherungsunternehmen, die einen 
Deckungsstock zu bilden haben, hat der Treuhänder zu bestätigen, daß Anlage 
und Verwahrung der Deckungsstockwene den hiefür geltenden besonderen 
Vorschriften entsprechen. Sind für ein Versicherungsunternehmen mehrere 
Treuhänder bestellt, so hat jeder Treuhänder einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen. Die Verantwortlichkeit der Organe des Unternehmens wird dadurch 
nicht berühn. 

(2) Unter der Bilanz von Versicherungsunternehmen, die eine oder mehrere 
der im § 18 Abs. 1 angeführten Versicherungen betreiben, hat der versicherungs­
mathematische Sachverständige zu bestätigen, daß die Deckungsrückstellung und 
die Prämienübenräge nach dem Geschäftsplan berechnet sind. Die Verantwon­
lichkeit der Organe des Unternehmens wird dadurch nicht berühn .. 

(3) Für die Bestätigungsvermerke gemäß Abs. 1 und 2 gelten die §§ 274 Abs. 3 
und 4 erster Satz, 277 Abs. 1 erster und dritter Satz und 281 Abs. 1 dritter Satz 

derzeitige Rechtslage 

(6) An den Beratungen des Aufsichtsrats über den Jahresabschluß hat der 
Abschlußprüfer als sachverständige Auskunftsperson teilzunehmen. 

(7) Werden vom Abschlußprüfer Tatsachen festgestellt, auf Grund derer er die 
dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen 
gefährdet oder die für den Betrieb der Venragsversicherung geltenden 
Vorschriften für verletzt erachtet, so hat er dies mit Erläuterungen der 
Versicherungsaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Diese 
Anzeigen sind dem Vorstand und dem Aufsichtsrat oder der Geschäftsleitung der 
Zweigniederlassung eines ausländischen Versicherungsunternehmens zur Kennt­
nis zu bringen. 

(8) Hält es die Versicherungsaufsichtsbehörde für erforderlich, daß die 
Prüfung ergänzt wird, so hai der Vorstand auf Verlangen der Versicherungs auf­
sichtsbehörde das Erforderliche zu veranlassen. 

(9) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Abschlußprüfer und Vorstand 
über die Auslegung der für die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen 
geltenden besonderen Vorschriften entscheidet auf Antrag des Abschlußprüfers 
oder des Vorstands die Versicherungsaufsichtsbehörde. 

§ 81 a. (1) Der Abschlußprüfer hat der Versicherungsaufsichtsbehörde über 
seine Beuneilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherungsunterneh­
mens sowie über im Zuge der Prüfung wahrgenommene Tatsachen, welche die 
dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsvenrägen 
beeinträchtigen, jährlich schriftlich zu berichten. Der Bericht hat insbesondere 
Angaben über die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes sowie von 
Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde zu enthalten. 

(2) Der Abschlußprüfer hat den Bericht gemäß Abs. 1 dem Vorstand und dem 
Aufsichtsrat oder der Geschäftsleitung der Zweigniederlassung eines ausländi­
schen Versicherungsunternehmens zur Kenntnis zu bringen. 

\ 
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HGB in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß. Liegen nur geringfügige, 
kurzfristig behebbare Mängel vor, so kann der Treuhänder einen uneinge­
schränkten Bestätigungsvermerk erteilen. 

Allgemeine Grundsätze für die Gliederung des 
Jahresabschlusses 

§ 81 b. (1) Die Lebensversicherung, die Krankenversicherung und die Schaden­
und Unfallversicherung bilden je eine Bilanzabteilung. Das allgemeine 
Versicherungsgeschäft umfaßt die Krankenversicherung und die Schaden- und 
Unfallversicherung. 

(2) Die Bilanzposten der Gesamtbilanz sind zusätzlich entsprechend ihrer 
Zuordnung zu den einzelnen Bilanzabteilungen aufzugliedern. Ist eine 
Zuordnung nicht eindeutig feststellbar, so darf der entsprechende Bilanzposten in 
einer einzigen Bilanzabteilung ausgewiesen werden. 

(3) Für jede Bilanzabteilung ist eine gesonderte versicherungstechnische 
Rechnung zu erstellen. Die nichtversicherungstechnische Rechnung gemäß § 81 e 
Abs. 5 ist bis einschließlich Posten 7. gesondert für jede Bilanzabteilung 
aufzustellen; ab dem Posten 8. sind jeweils nur die Gesamtbeträge aller 
Bilanzabteilungen anzuführen. 

(4 ) Versicherungsunternehmen, die ausschließlich indirektes Geschäft 
betreiben, können die versicherungstechnische Rechnung für ihr gesamtes 
Versicherungsgeschäft gemäß § 81 e Abs. 2 erstellen. 

(5) § 223 Abs.6 und 8 HGB in der jeweils geltenden Fassung sind nicht 
anzuwenden. 

(6) Aufwendungen und Erträge sind, soweit sie nicht ihrer Art nach in eigenen 
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen sind, nach ihrer 
Verursachung auf die zutreffenden Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 
aufzuteilen. 

(7) § 233 Abs. 2 HGB in der jeweils geltenden Fassung gilt nicht für die 
Aufwendungen für Versicherungsfälle. 

(8) § 223 Abs. 2 HGB in der jeweils geltenden Fassung gilt hinsichtlich der 
Bilanz nur für die Gesamtbeträge und nicht für die Beträge der einzelnen 
Bilanzabteilungen. 

derzeitige Rechtslage 

§ 81 b. (1) Auf die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe­
richtes ist § 81 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Abschlußprüfer des Konzernabschlusses hat der Versicherungs auf­
sichtsbehörde über seine Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Konzerns jährlich schriftlich zu berichten. 
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Gliederung der Bilanz 

§ 81 c. (1) In der Bilanz sind die in den Abs.2 und 3 angeführten Posten 
gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen. 

(2) Aktiva: 
A. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Aufwendungen für das Ingangsetzen, Erweitern und Umstellen des 
Betriebes 

11. Entgeltlich erworbener Firmenwert 
IH. Aufwendungen für den Erwerb eines Versicherungsbestandes 
IV. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 

B. Kapitalanlagen 
I. Grundstücke und Bauten 

11. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 
2. Schuldverschreibungen von verbundenen Unternehmen und Darle­

hen an verbundene Unternehmen 
3. Beteiligungen 
4. Schuldverschreibungen von und Darlehen an Unternehmen, mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
III. Sonstige Kapitalanlagen 

1. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 
'2. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
3. Hypothekenforderungen 
4. Polizzendarlehen und -vorauszahlungen 
5. Sonstige Darlehensforderungen 
6. Guthaben bei Banken 
7. Andere Kapitalanlagen 

IV. Depotforderungen aus dem übernommenen Rückversicherungsgeschäft 
C. Kapitalanlagen der fonds gebundenen Lebensversicherung 
D. Forderungen 

1. Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft 
1. an Versicherungsnehmer 
2. an Versicherungsvermittler 
3. an Versicherungsunternehmen 

H. Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft 
UI. Eingeforderte ausstehende Einlagen 
IV. Sonstige Forderungen 

derzeitige Rechtslage 
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E. Anteilige Zinsen und Mieten 
F. Sonstige Vermögensgegenstände 

I. Sachanlagen (ausgenommen Grundstücke und Bauten) 
11. Laufende Guthaben bei Banken, Schecks und Kassenbestand 

111. Eigene Aktien und eigene Partizipations scheine 
G . Verrechnungsposten mit der Zentrale 
H. Rechnungsabgrenzungsposten 
I. Verrechnungsposten zwischen den Abteilungen 

(3) Passiva: 
A. Eigenkapital 

I. Grundkapital 
1. Nennbetrag 
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 

11. Dotationskapital 
111. Partizipationskapital 
IV. Kapitalrücklagen 

1. gebundene 
2. nicht gebundene 

V. Gewinnrücklagen 
1. Sicherheitsrücklage 
2. Gesetzliche Rücklage gemäß § 130 AktG 1965 In der jeweils 

geltenden Fassung 
3. Sonstige satzungsmäßige Rücklagen 
4. Freie Rücklagen 

VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 
B. Unversteuerte Rücklagen 

I. Risikorücklage gemäß § 73 a 
11. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen 

111. Sonstige unversteuerte Rücklagen 
C. Nachrangige Verbindlichkeiten 
D. Versicherungstechnische Rückstellungen im Eigenbehalt 

I. Prämienüberträge 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

11. Deckungsrückstellung 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

derzeitige Rechtslage 
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III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

N. Rückstellung für erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

V. Rückstellung für erfolgsabhängige Prämienrückerstattung bzw. Ge­
winnbeteiligung der Versicherungsnehmer 
1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

VI. Schwankungsrückstellung 
VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 

1. Gesamtrechnung 
2. Anteil der Rückversicherer 

E. Versicherungstechnische Rückstellungen der fondsgebundenen Lebensversi­
cherung 

I. Gesamtrechnung 
11. Anteil der Rückversicherer 

F. Nichtversicherungstechnische Rückstellungen 
I. Rückstellungen für Abfertigungen 

II. Rückstellungen für Pensionen 
III. Steuerrückstellungen 
N. Sonstige Rückstellungen 

G. Depotverbindlichkeiten aus dem abgegebenen Rückversicherungsgeschäft 
H. Sonstige Verbindlichkeiten 

I. Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft 
1. an Versicherungsnehmer 
2. an Versicherungsvermittler 
3. an Versicherungsunternehmen 

11. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft 
III. Anleiheverbindlichkeiten (mit Ausnahme des Ergänzungskapitals) 
N. Verbindlichkeiten gegen Banken 
V. Andere Verbindlichkeiten 

I. Verrechnungsposten mit der Zentrale 

J. Rechnungsabgrenzungsposten 

(4) § 224 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht anzuwenden. 
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E n t w i c k I u n g von Ver m ög e n s g e ge n s t ä n den 

§ 81 d. (1) Die Entwicklung der Posten A., B.1. und B.II. des § 81 c Abs. 2 der 
Gesamtbilanz ist in der Bilanz oder im Anhang darzustellen. Dabei sind, 
ausgehend von den Bilanzwerten am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres, 
die Zugänge, die Umbuchungen, die Abgänge, die Zu schreibungen und die 
Abschreibungen im Geschäftsjahr sowie die Bilanzwerte am Ende des 
Geschäftsjahres gesondert aufzuführen. 

(2) § 226 Abs. 1 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht anzuwenden. 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung 

§ 81 e. (1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform aufzustellen. In 
ihr sind die in den Abs. 2 bis 5 angeführten Posten in der angegebenen 
Reihenfolge gesondert auszuweisen. 

(2) I. Versicherungstechnische Rechnung 
- Allgemeines Versicherungsgeschäft, Schaden- und Unfallversicherung 

1. Abgegrenzte Prämien 
a) Verrechnete Prämien 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Abgegebene Rückversicherungsprämien 

b) Veränderung durch Prämien abgrenzung 
ba) Gesamtl:echnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

2. Kapitalerträge des technischen Geschäfts 
3. Sonstige versicherungstechnische Erträge 
4. Aufwendungen für Versicherungsfälle 

a) Zahlungen für Versicherungsfälle 
'aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versiche­
rungsfälle 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

5. Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

derzeitige Rechtslage 

265 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
34 von 56

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurf 

b) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

6. Verminderung von versicherungstechnischen Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

7. Aufwendungen für die erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 

8. Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 

9. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
a) Aufwendungen für den Versicherungsabschluß 
b) Sonstige Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
c) Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus Rückversiche-

rungsabgaben 
10. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen 
11. Veränderung der Schwankungsrückstellung 
12. Versicherungstechnisches Ergebnis 

(3) n. Versicherungstechnische Rechnung 
- Allgemeines Versicherungsgeschäft, Krankenversicherung 

1. Abgegrenzte Prämien 
a) Verrechnete Prämien 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Abgegebene Rückversicherungsprämien 

b) Veränderung durch Prämienabgrenzung 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

2. Kapitalerträge des technischen Geschäfts 
3. Sonstige versicherungstechnische Erträge 
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4. Aufwendungen für Versicherungsfälle 
a) Zahlungen für Versicherungsfälle 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b ) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versiche­
rungsfälle 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

5. Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

6. Verminderung von versicherungstechnischen Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer . 

b) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

7. Aufwendungen für die erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 

8. Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung 
a) Gesamtrechnung 
b). Anteil der Rückversicher~r 

9. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
a) Aufwendungen für den Versicherungsabschluß 
b) Sonstige Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
c) Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus Rückversiche-

rungsabgaben 

10. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen 

11. Veränderung der Schwankungsrückstellung 

12 . Versicherungstechnisches Ergebnis 
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(4) IH. Versicherungs technische Rechnung 
- Lebensversicherung 

1. Abgegrenzte Prämien 
a) Verrechnete Prämien 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Abgegebene Rückversicherungsprämien 

b ) Veränderung durch Prämien abgrenzung 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

2. Kapitalerträge des technischen Geschäfts 
3. Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen gemäß Posten C. der Aktiva 
4. Sonstige versicherungstechnische Erträge 
5. Aufwendungen für Versicherungsfälle 

a) Zahlungen für Versicherungsfälle 
aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b ) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versiehe" 
rungsfälle 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

6. Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

7. Verminderung von versicherungstechnischen Rückstellungen 
a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung 
ab) Anteil der Rückversicherer 

b) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 
ba) Gesamtrechnung 
bb) Anteil der Rückversicherer 

8. Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung bzw. 
Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer 
a) Gesamtrechnung 
b) Anteil der Rückversicherer 
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9. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
a) Aufwendungenfür den Versicherungs ab schi uß 
b) Sonstige Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
c) Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus Rückversiche-

rungsabgaben 
10. Nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen gemäß Posten C. der Aktiva 
11. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen 
12 . Versicherungstechnisches Ergebnis 

(5) IV. Nichtversicherungstechnische Rechnung 
1. Versicherungstechnisches Ergebnis 
2. Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträgen 

a) Erträge aus Beteiligungen, davon verbundene Unternehmen 
b) Erträge aus Grundstücken und Bauten 
c) Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen, davon verbundene Unternehmen 
d) Erträge aus Zuschreibungen 
e) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen 
f) Sonstige Erträge ' 

3. Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsenaufwendungen 
a) Aufwendungen für die Vermögensverwaltung 
b) Abschreibungen von Kapitalanlagen 
c) Zinsenaufwendungen 
d) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen 
e) Sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen 

4. In die versicherungstechnische Rechnung übertragene Kapitalerträge 
5. Sonstige nicht'versicherungstechnische Erträge 
6. Sonstige nichtversicherungstechnische Aufwendungen 
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
8. Außerordentliche Erträge 
9. Außerordentliche Aufwendungen 

10. Außerordentliches Ergebnis 
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
12. J ahresüberschußI Jahresfehlbetrag 
13. Auflösung von Rücklagen 

a) Auflösung der Risikorücklage gemäß § 73 a 
b) Auflösung der Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibun­

gen 
c) Auflösung sonstiger unversteuerter Rücklagen 
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e) Auflösung der Sicherheitsrücklage 
f) Auflösung der gesetzlichen Rücklage gemäß § 130 AktG 1965 in der 

jeweils geltenden Fassung 
g) Auflösung der sonstigen satzungsmäßigen Rücklagen 
h) Auflösung der freien Rücklagen 

14. Zuweisung an Rücklagen 
a) Zuweisung an die Risikorücklage gemäß § 73 a 
b) Zuweisung an die Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschrei-

bungen 
c) Zuweisung an sonstige unversteuerte Rücklagen 
d) Zuweisung an die Sicherheitsrücklage 
e) Zuweisung an die gesetzliche Rücklage gemäß § 130 AktG 1965 in der 

jeweils geltenden Fassung 
f) Zuweisung an sonstige satzungsmäßige Rücklagen 
g) Zuweisung an freie Rücklagen 

15. J ahresgewinn/J ahresverlust 
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 
17. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 

(6) § 231 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht anzuwenden. 

Erfassung von Aufwendungen und Erträgen 

§ 81 f. (1) Die Aufrechnung von Aufwendungen mit Erträgen ist vorzunehmen 
für 

1. die an die Versicherungsnehmer weiterverrechnete Feuerschutzsteuer mit 
dem Feuerschutzsteueraufwand, 

2. die erhaltenen Vergütungen aus der Mitversicherung mit dem 
Provisionsaufwand, 

3. Aufwandsersätze mit jenen Aufwendungen, zu deren Deckung sie 
bestimmt sind, 

4. die Erträge mit den laufenden Aufwendungen der Grundstücke und 
Bauten, ausgenommen die Abschreibungen, 

5. die Erträge mit den Aufwendungen von Beteiligungen, ausgenommen die 
Abschreibungen, 

6. Erlöse aus Anlagenverkäufen mit den Buchwerten der veräußerten 
Anlagen, 

7. valutarische Kursgewinne mit Kursverlusten aus ein und derselben 
Währung, 
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8. Zahlungen für Versicherungsfälle mit Regreßeinnahmen und anderen 
Erstattungsleistungen für Versicherungsfälle. 

(2) Für Einrichtungen; die nicht· unmittelbar mit dem Betrieb der 
Vertragsversicherung im Zusammenhang stehen, ist der Unterschiedsbetrag 
zwischen den Aufwendungen und Erträgen in die in Betracht kommenden Posten 
der Gewinn- und Verlustrechnung einzustellen. 

(3) Der Erfolg aus Verträgen des indirekten Geschäfts kann längstens bis zu 
einem Jahr periodenverschoben ausgewiesen werden. Einlangende Abrechnungen 
sind laufend zu buchen. In einem Geschäftsjahr sind grundsätzlich die 
Abrechnungen eines Abrechnungsjahres erfolgswirksam zu erfassen. Für bis zum 
Bilanzstichtag entstandene und bis zum Bilanzerstellungstag bekanntgewordene 
Verluste sind entsprechende Rückstellungen zu bilden. Ein Abweichen vom 
!?ewählten Ausmaß der zeitversetzten Buchung der Ergebnisse aus den einzelnen 
Ubernahmeverträgen ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände zulässig. 

Allgemeine Bewertungsvorschriften 

§ 81 g. (1) Der Grundsatz der Vorsicht des § 201 Abs. 1 Z 4 HGB in der jeweils 
geltenden Fassung ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Versicherungsgeschäftes anzuwenden. 

(2) § 235 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht auf die Kapitalanlagen 
gemäß Posten B. des § 81 c Abs. 2 anzuwenden. 

Bewertung von Vermögensgegenständen 

§ 81 h. (1) Kapitalanlagen laut Posten B. des § 81 c Abs. 2 sind mit Ausnahme 
der in Abs. 2 genannten wie Gegenstände des Anlagevermögens zu bewerten 
(§§ 203 und 204 HGB in der jeweils geltenden Fassung). 

(2) Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Aktien, Wertpapiere 
über Partizipations- und Ergänzungskapital und andere festverzinsliche 
Wertpapiere und Wertrechte, Investmentfondsanteile gemäß Posten B. des § 81 c 
Abs. 2 sind wie Gegenstände des Umlaufvermögens zu bewerten (§§ 206 und 
207 HGB in der jeweils geltenden Fassung). 

(3) Die Kapitalanlagen der fonclsgebundenen Lebensversicherung gemäß 
Posten C. des § 81 c Abs. 2 sind zu den Börsen- oder Marktpreisen ohne 
Rücksicht auf ihre Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. Hierin 
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enthaltene Grundstücke und Bauten sind in Abständen von längStens drei Jahren 
durch Sachverständige zu bewerten. Werterhöhungen sind ausreichend zu 
begründen und vom Abschlußprüfer auf ihre wirtschaftliche Angemessenheit zu 
überprüfen. 

Allgemeine Vorschriften über die 
ve rs ich e ru ngs te ch n i s ch e n R ü ckste ll u n ge n 

§ 81 i. (1 ) Versicherungstechnische Rückstellungen sind insoweit zu bilden, wie 
dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die 
dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen zu 
gewährleisten. Im Rahmen der Bewertung ist auf den Grundsatz der Vorsicht 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Versicherungstechnische Rückstellungen sind insbesondere die Prämien­
überträge, die Deckungsrückstellung, die Rückstellung für noch nicht 
abgewickelte Versicherungsfälle, die Rückstellungen für erfolgs abhängige und 
erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung, die Schwankungsrückstellung, die 
Rückstellung für drohende Verluste aus dem Versicherungsbestand und die 
Rückstellung für Verluste aus den zeitversetzt gebuchten Rückversicherungs­
übernahmen. 

(3) Enthält der Geschäftsplan Vorschriften über die Berechnung versicherungs­
technischer Rückstellungen, so ist diesen Vorschriften entsprechend vorzugehen. 

(4) Auf versicherungstechnische Rückstellungen ist § 198 Abs. 8 letzter Satz 
HGB in der jeweils geltenden Fassung nicht anwendbar. 

Prämienüberträge 

§ 81 j. (1) Prämienüberträge sind die Teile der verrechneten Prämien, die sich 
auf einen nach dem Ende des Geschäftsjahres liegenden Zeitraum beziehen. Sie 
sind grundsätzlich für jeden Versicherungsvertrag nach einer zeitanteiligen 
Einzelbewertung zu ermitteln. 

(2) Die Prämien überträge können auch durch Näherungsverfahren ermittelt 
werden, wenn deren Ergebnisse denen einer zeitanteiligen Einzelberechnung für 
jeden Versicherungsvertrag nahekommen. 

(3) In Versicherungszweigen, in denen die Annahme zeitlicher Proportionalität 
zwischen Risikoverlauf und Prämie nicht zutrifft, sind Berechnungsverfahren 
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anzuwenden, die der im Zeitablauf unterschiedlichen Entwicklung des Risikos 
Rechnung tragen. 

Deck u n gs rü cks te ll u ng 

§ 81 k. (1) Die Deckungsrückstellung ist in der Lebensversicherung, in der 
Krankenversicherung und in allen anderen Versicherungszweigen, soweit diese 
nach Art der Lebensversicherung betrieben werden, für jeden Versicherungsver­
trag einzeln zu berechnen. Die Anwendung von anerkannten statistischen oder 
mathematischen Methoden ist zulässig, wenn davon auszugehen ist, daß diese zu 
annähernd den gleichen Ergebnissen führen wie die Einzelberechnungen. 

(2) Die Deckungsrückstellung umfaßt in der Lebensversicherung und in der 
Unfallversicherung, die nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, den 
versicherungsmathematisch errechneten Wert der Verpflichtungen des Versiche­
rungsunternehmens einschließlich der bereits zugeteilten und der zugesagten 
Gewinnanteile und einer allfälligen Verwaltungskostenrückstellung abzüglich der 
Summe der Barwerte der künftig eingehenden Prämien. 

(3) Versicherungstechnisch entstehende negative Deck~ngskapitalien sind auf 
Null zu setzen. 

(4) Die Berechnung der Deckungsrückstellung ist nach anerkannten 
versicherungsmathematischen Methoden vorzunehmen. 

Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle 

§ 811. (1) Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle sind 
für die dem Grund oder der Höhe nach noch nicht feststehenden 
Leistungsverpflichtungen aus bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Versiche­
rungsfällen sowie für sämtliche hiefür nach dem Bilanzstichtag voraussichtlich 
anfallenden Schadenregulierungsaufwendungen zu bilden. 

(2) Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ist für 
jeden Versicherungsfall einzeln zu ermitteln. Die Ermittlung kann auf andere 
Weise vorgenommen werden, wenn die Eigenart des Versicherungszweiges einer 
Einzelermittlung . entgegensteht. Eine Pauschalbewertung ist zulässig, wenn auf 
Grund der Anzahl gleichartiger Risken davon auszugehen ist, daß diese zu 
annähernd den gleichen Ergebnissen führt wie die Einzelermittlung. 
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(3) Für Versicherungsfälle, die bis zum Bilanzstichtag entstanden und im 
Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht bekannt sind, ist die Rückstellung auf Grund 
von Erfahrungswerten zu bilden (Spätschadenrückstellung). 

(4) Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle hat auch 
die am Bilanzstichtag feststehenden, jedoch noch nicht abgewickelten 
Leistungsverpflichtungen zu enthalten. 

(5) Von der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ist 
der Gesamtbetrag der einbringlichen Forderungen abzusetzen, die entstanden 
sind, weil auf Grund von geleisteten Entschädigungen Rückgriff genommen 
werden kann (Regresse) oder Ansprüche auf ein versichertes Objekt bestehen, für 
das Ersatz geleistet worden ist. Die Einbringlichkeit und Verwertbarkeit der 
Forderungen ist zu beachten und der Grundsatz der Vorsicht einzuhalten. 

(6) Ist in einem Versicherungszweig, der nicht unter § 18 Abs. 1 fällt, eine 
Versicherungsleistung in Form einer Rente zu erbringen, so ist die Rückstellung 
hiefür nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen zu bilden. 

S eh w an ku ngs rü cks te 11 u n g 

§ 81 m. (1) Zum Ausgleich der Schwankungen des jährlichen Schadenbedarfes 
im Eigenbehalt ist nach Maßgabe des Abs. 2 für die Versicherungszweige der 
Schaden- und Unfallversicherung eine Schwankungsrückstellung zu bilden. 

(2) Die Verpflichtung zur Bildung einer Schwankungsrückstellung besteht, 
wenn in einem längerfristigen Beobachtungszeitraum erhebliche Schwankungen 
der Schadensätze im Eigenbehalt zu beobachten waren und die Summe aus 
Schadenaufwand im Eigenbehalt und Betriebsaufwendungen mindestens einmal 
im Beobachtungszeitraum die abgegrenzten Eigenbehaltsprämien überstiegen 
hat. Für Versicherungszweige, für die die abgegrenzten Prämien keinen größeren 
Umfang erreichen, kann die Bildung einer Schwankungsrückstellung unterblei­
ben. 

Anhang 

§ 81 n. (1) Der Anhang hat unbeschadet der Bestimmungen des HGB in der 
jeweils geltenden Fassung und des Art. X RLG zu enthalten: 

1. Angaben über die im Geschäftsjahr eingeforderten Einlagen auf das 
Grundkapital und die auf Grund dieser Einforderungen dem Grundkapital 
zugefühnen und die rückständig gebliebenen Beträge; 
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2. Angaben über die aus dem Reingewinn des Vorjahres auf Rechnung der 
ausstehenden Einlagen dem Grundkapital zugeführten Beträge; 

3. Angaben über die Anteile der Aktionäre am Reingewinn, wenn das 
Grundkapital noch nicht voll eingezahlt ist; 

4. Angaben über die Veränderung des Zusatzkapitals im Geschäftsjahr sowie 
über die Ausgabe von Wertpapieren hierüber im Geschäftsjahr; 

5. Angaben über die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Begebung von 
Zusatzkapital durch einen Wirtschaftsprüfer, sofern eine solche Begebung 
im Geschäftsjahr erfolgt ist; 

6. für eigene Partizipationsscheine des Unternehmens die für eigene Aktien 
gemäß § 240 Z 3 HGB in der jeweils geltenden Fassung erforderlichen 
Angaben; 

7. Angaben über die Höhe des Anteils an einem herrschenden Unternehmen 
unter Angabe des Unternehmens, allfälliger Nachschußverpflichtungen 
und der Veränderung der Höhe des Artteils während des Geschäftsj ahres; 

8. Angaben über die erfolgs abhängige Prämienrückerstattung an Versiche­
rungsnehmer und die Verteilung des verbleibenden Jahresüberschusses an 
Mitglieder eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit sowie über die 
Entwicklung der zu diesem Zwecke gebildeten Rückstellungen; 

9. Angaben über den Eintritt einer Nachschußpflicht der Mitglieder eines 
Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit oder die Herabsetzung der 
Versicherungsleistungen an Mitglieder eines Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit gemäß § 40 Abs. 2. 

(2) Im Anhang sind auch anzugeben: 
1. der Bilanzwert selbst genutzter Liegenschaften; 
2. die Kapitalanlagen der fondsgebundenen Lebensversicherung, wobei diese 

auf die Kapitalanlagearten laut Posten B. des § 81 c Abs. 2 aufzugliedern 
sind; 

3. Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen der Bilanzposten B. und C. 
des § 81 c Abs. 2; § 237 Z 5 HGB in dei jeweils geltenden Fassung ist nicht 
anzuwenden; 

4. der auf verbundene Unternehmen und der auf Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht, entfallende Anteil an den Bilanzposten D.I., 
D.n., D.nI. und D.N. des§ 81 c Abs. 2 und H.L, H.IL, H.III., H.N. und 
H.V. des § 81 cAbs. 3; 

5. der auf verbundene Unternehmen und der auf Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht, entfallende Anteil an Wertpapieren, 

derzeitige Rechtslage 
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Forderungen oder Bankguthaben, die unter den Kapitalanlagen 
ausgenommen im Posten B.II. ausgewiesen sind; 

6. Beträge, die unter den Bilanzposten A.IV., B.III.7., D.IV. und F.N. des 
§ 81 c Abs.2 sowie B.lII., DVU., F.IV. und HV. des § 81 c Abs.3 
enthalten und von größerer Bedeutung sind; Angaben sind jedenfalls 
erforderlich, wenn diese Beträge 5 vH der Bilanzsumme übersteigen; 

7. Beträge, die unter den "sonstigen versicherungstechnischen Erträgen", den 
"sonstigen versicherungstechnischen Aufwendungen", den "sonstigen 
Erträgen" aus Kapitalanlagen und sonstigen Zinsenerträgen, den 
"sonstigen Aufwendungen für Kapitalanlagen", den "sonstigen nichtversi­
cherungstechnischen Erträgen" und den "sonstigen nichtversicherungs­
technischen Aufwendungen" enthalten und von größerer Bedeutung sind; 
Angaben sind jedenfalls erforderlich, wenn diese Beträge 5 vH der 
abgegrenzten Prämien übersteigen; 

8. der Anteil des zeitversetzt gebuchten indirekten Geschäftes an den 
abgegrenzten Prämien, gegliedert nach dem Ausmaß der Zeitverschie­
bung; Änderungen sind näher zu erläutern; 

9. die Beträge der in den Posten "Aufwendungen für Versicherungsfälle", 
,,Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb" , "sonstige versicherungs­
technische Aufwendungen", ,,Aufwendungen für Kapitalanlagen" und 
"sonstige nichtversicherungstechnische Aufwendungen" enthaltenen 
a) Gehälter und Löhne; 
b) Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen; 
c) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben, sowie 

vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge ; 
d) sonstigen Sozialaufwendungen; 
diese Angaben ersetzen die Angaben gemäß § 237 Z 4 HGB in der jeweils 
geltenden Fassung; 

10. die auf das direkte Versicherungsgeschäft im Geschäftsjahr entfallenden 
Provisionen; 

11. die auf die im Bilanzposten C. des § 81 c Abs. 2 enthaltenen Grundstücke 
und Bauten angewandte Bewertungsmethode; die Grundstücke und 
Bauten sind dabei nach den Jahren aufzugliedern, in denen zuletzt eine 
Bewertung durch Sachverständige erfolgte; 

12. Forderungen, die gemäß § 811 Abs. 5 von der Rückstellung für noch nicht 
abgewickelte Versicherungsfälle abzuziehen sind und einen größeren 
Umfang erreichen; . 

derzeitige Rechtslage 
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13. der Grund für die Übertragung von Kapitalerträgen vom nichttechnischen 
Teil in den technischen Teil der Gewinn- und Verlustrechnung. 

(3) Die Angaben gemäß § 237 Z 3 HGB in der jeweils geltenden Fassung 
erstrecken sich nicht auf Eventualverpflichtungen, die aus Versicherungsverträ­
gen herrühren. 

(4) Betragsangaben gemäß Abs. 1 und 2 können in vollen 1 000 S erfolgen. 

§ 81 0.' (1) Der Anhang hat darüber hinaus zu enthalten: 
1. für die Schaden- und Unfallversicherung die verrechneten Prämien, die 

abgegrenzten Prämien, die AufwendungenJür Versicherungsfälle und die 
Aufwendungen für den Versicherungs betrieb, jeweils für die Gesamtrech­
nung, sowie den Rückversicherungssaldo, gegliedert nach Geschäftsberei­
chen; 

2. für die Krankenversicherung und die Lebensversicherung die verrechneten 
Prämien der Gesamtiechnung, gegliedert nach Geschäftsbereichen, sowie 
den Rückversicherungssaldo. 

(2) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsbereichen in der Schaden- und 
Unfallversicherung sind die Beträge gemäß Abs. 1 Z 1 für die Feuer- und 
Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung, Haushaltversicherung, sonstigen 
Sachversicherungen, Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, sonstigen Kraft­
fahrzeugversicherungen, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechts­
schutzversicherung, See-, Luftfahrt- und Transportversicherung, Kredit- und 
Kautionsversicherung, Verkehrs-Service-Versicherung und sonstigen Versiche­
rungen, jeweils für das direkte Geschäft, für die übernommene See-, Luftfahrt­
und Transportversicherung und für die sonstigen indirekten Versicherungen 
anzugeben. 

(3) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsbereichen in der Krankenversiche­
rung sind die verrechneten Prämien für die Einzelversicherungen und 
Gruppenversicherungen des direkten Geschäfts und für das indirekte Geschäft 
anzugeben. 

(4) Bei der Aufgliederung nach Geschäftsbereichen in der Lebensversicherung 
sind die verrechneten Prämien für Einzelversicherungen, für Gruppenversiche­
rungen, für Verträge mit Einmalprämien, für Verträge mit laufenden Prämien, für 
Verträge mit Gewinnbeteiligung, für Verträge ohne Gewinnbeteiligung und für 
Verträge der fondsgebundenen Lebensversicherung sowie für das indirekte 
Geschäft anzugeben. 

derzeitige Rechtslage 
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(5) Wird übernommenes Rückversicherungsgeschäft nicht in derjenigen 
Bilanzabteilung ausgewiesen, der es als direktes Geschäft zuzuordnen wäre, so 
sind für übernommenes Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft die Beträge 
gemäß Abs. 1 Z 1 und für übernommenes Lebens- und Krankenversicherungsge­
schäft die Beträge gemäß Abs. 1 Z 2 anzuführen und anzugeben, in welcher 
Bilanzabteilung der Ausweis erfolgt. 

(6) Für jede Bilanzabteil4ng sind die verrechneten Prämien des direkten 
Geschäfts für das Inland, fUr die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften und für das übrige Ausland gesondert anzugeben, sofern der 
einzelne Betrag 5 vH d~r verrechneten Prämien des direkten Geschäfts der 
jeweiligen Bilanzabteilung übersteigt. Bei der Aufgliederung nach Geschäftsge­
bieten sind die Prämien und die Aufwendungen für Versicherungsfälle des 
indirekten Geschäfts nach dem Sitzland des Vorversicherers zuzuordnen. 

(7) Betragsangaben gemäß Abs. 1 bis 6 können in vollen 1 000 S erfolgen. 

(8) § 237 Z 9 HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht anzuwenden. 

Lagebericht 

§ 81 p. Im Lagebericht ist auch über 
1. die Teile der Geschäftsgebarung, die gemäß § 17 a emem anderen 

Unternehmen übertragen sind, 
2. den Geschäftsverlauf in den einzelnen Versicherungszweigen des direkten 

Geschäfts und über den Einfluß des Ergebnisses des indirekten Geschäfts 
auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 

iu berichten. 

Vorschriften über die Abschlußprüfung 

§ 82. (1) Der Aufsichtsrat hat vor Ablauf des Geschäftsjahres einen 
Abschlußprüfer zu benennen. Der Vorstand hat der Versicherungsaufsichtsbe­
hörde die vom Aufsichtsrat als Abschlußprüfer benannte Person bekanntzugeben. 

derzeitige Rechtslage 

Bericht an die Versicherungsaufsichtsbehörde 

§ 82. Der Versicherungsaufsichtsbehörde sind unverzüglich, längstens 
innerhalb von sieben Monaten nach Ende des Geschäftsjahres vorzulegen 

1. derJahresabschluß und der Anhang, 
2. der Lagebericht, 
3. der Bericht des Abschlußprüfers, 
4. der Nachweis der Feststellung desjahresabschlusses, 
5. eine beglaubigte vollständige Abschrift des Protokolls über die Versamm­

lung, die die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
zum Gegenstand hatte, 
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(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat, wenn begründete Zweifel an der 
Erfüllung der Voraussetzungen für die Beauftragung der als Abschlußprüfer 
benannten Person bestehen, innerhalb eines· Monats nach Einlangen der 
Bekanntgabe der Beauftragung zu widersprechen und die Benennung einer 
anderen. Person als Abschlußprüfer binnen angemessener Frist zu verlangen. Der 
Beauftragung ist insbesondere zu widersprechen, wenn die personelle oder 
wirtschaftliche Unabhängigkeit des Abschlußprüfers von dem zu prüfenden 
Versicherungsunternehmen nicht gewährleistet ist. 

(3) Hat der Aufsichtsrat vor Ablauf des Geschäftsjahres keinen Abschlußprüfer 
oder innerhalb der von der Versicherungsaufsichtsbehörde für die Benennung 
eines anderen Abschlußprüfers gesetzten Frist keinen anderen Abschlußprüfer 
benannt, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde selbst den Abschlußprüfer zu 
benennen. Das gleiche gilt, wenn begründete Zweifel an der Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Beauftragung auch beim neu benannten Abschlußprüfer 
bestehen. 

(4) Der Vorstand hat dem Abschlußprüfer, dessen Beauftragung die 
Versicherungs aufsichts behörde nicht widersprochen oder den sie selbst benannt 
hat, unverzüglich den Prüfungsauftrag zu erteilen. 

(5) Der Abschlußprüfer hat gesondert über seine Beurteilung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherungsunternehmens sowie über im 
Zuge der Prüfung wahrgenommene Tatsachen, welche die dauernde 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen beeinträchti­
gen, zu berichten. Der Bericht hat insbesondere Angaben über die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes sowie von Anordnungen der Versicherungs­
aufsichtsbehörde zu enthalten. 

(6) Die Prüfung hat sich auch auf die in den §§ 17b und 17 c angeführten 
Angelegenheiten und die Einhaltung der Bestimmungen über die Kapitalausstat­
tung gemäß § 73 b zu erstrecken. 

(7) An den Beratungen des Aufsichtsrats über den Jahresabschluß hat der 
Abschlußprüfer als sachverständige Auskunftsperson teilzunehmen. 

derzeitige Rechtslage 

6. der Nachweis der Veröffentlichung des Jahresabschlusses, 
7. hinsichtlich des Konzernabschlusses die in Z 1, 2, 3 und 6 angeführten 

Berichtsteile. 
Auf Antrag kann die Versicherungsaufsichtsbehörde in begründeten Fällen die 
Frist gemäß Abs. 1 erstrecken. 
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(8) Hält es die Versicherungsaufsichtsbehörde für erforderlich, daß die 
Prüfung ergänzt wird, so hat der Vorstand auf Verlangen der Versicherungsauf­
sichtsbehörde die Ergänzung der Prüfung zu veranlassen. 

(9) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Abschlußprüfer und Vorstand 
über die Auslegung der für die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen 
geltenden besonderen Vorschriften im Fünften Hauptstück entscheidet auf 
Antrag des Abschlußprüfers oder des Vorstands die Versicherungs aufsichts be­
hörde. 

(10) Auf die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 
sind Abs. 1 bis 9 sinngemäß anzuwenden. 

Anzeigepflicht des Abschlußprüfers 

§ 82 a. Werden vom Abschlußprüfer Tatsachen festgestellt, auf Grund derer er 
die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen 
gefährdet oder die für den Betrieb der Vertragsversicherung geltenden 
Vorschriften für verletzt erachtet, so hat er dies mit Erläuterungen der 
Versicherungs aufsichts behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Diese 
Anzeigen sind dem Vorstand und dem Aufsichtsrat oder der Geschäftsleitung der 
Zweigniederlassung eines ausländischen Versicherungs unternehmens zur Kennt­
nis zu bringen. 

Bericht an die Versicherungsaufsichtsbehörde 

§ 83. (1) Inländische Versicherungsunternehmen haben der Versicherungsauf­
sichtsbehörde unverzüglich, längstens innerhalb von sieben Monaten nach Ende 
des Geschäftsjahres vorzulegen 

1. den Jahresabschluß, 
2. den Lagebericht, 
3. den Bericht des Abschlußprüfers, 
4. den Nachweis der Feststellung des Jahresabschlusses, 
5. eine beglaubigte vollständige Abschrift des Protokolls über die Versamm­

lung, die die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
zum Gegenstand hatte, 

derzeitige Rechtslage 

Rech n ungs I e gu ngsvors chrifte n 

§ 83. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat durch Verordnung über die 
Rechnungslegung und die Konzernrechnungslegung von Versicherungsunter­
nehmen diejenigen besonderen Anordnungen zu treffen, die im Hinblick auf die 
Eigenart des Betriebes der V ertra~sversicherung, die angemessene Aufklärung 
der Versicherungsnehmer und der Offentlichkeit über die Geschäftsgebarung, die 
Erfordernisse der Überwachung der Geschäftsgebarung durch die Versiche­
rungsaufsichtsbehörde und die Führung und Veröffentlichung von Versiche­
rungsstatistiken durch die Versicherungsaufsichtsbehörde notwendig sind. 
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6. den Nachweis der Veröffentlichung des Jahresabschlusses, 
7. hinsichtlich des Konzernabschlusses die in Z 1, 2, 3 und 6 angeführten 

Berichtsteile. 

(2) Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen haben der 
Versicherungsaufsichtsbehörde unverzüglich, längstens innerhalb vc:.m sieben 
Monaten nach Ende des Geschäftsjahres vorzulegen 

1. den Jahresabschluß der Zweigniederlassung, 

2. den Lagebericht der Zweigniederlassung, 
3. den Bericht des Abschlußprüfers über die Prüfung der Zweigniederlassung, 

4. den Jahresabschluß und den Lagebericht des Gesamtunternehmens, 

5. eine beglaubigte vollständige Abschrift des Protokolls über die Versamm­
lung, die die Feststellung des Jahresabschlusses zum Gegenstand hatte, 

6. den Nachweisder Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Zweignieder­
lassung und des Gesamtunternehmens gemäß § 84 Abs. 5. 

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann, wenn dies für die Überwachung 
der Geschäftsgebarung erforderlich ist, verlangen, daß die in Abs. 2 Z 4 und 5 

derzeitige Rechtslage 

(2) Die Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde können unter 
Berücksichtigung dieser Erfordernisse insbesondere enthalten 

1. Vorschriften über die Gliederung des Jahresabschlusses und die 
Wertansätze in der Jahresbilanz, insbesondere 

a) über die Form des Jahresabschlusses, 
b) über die Berechnung und Aufgliederung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen einschließlich der Prämienüberträge, 
c) über die Berechnung und Aufgliederung der Versicherungsleistungen, 

der Schadenerhebungs- und der Schadenbearbeitungskosten, der 
Leistungen an Rückversicherer, der Prämieneinnahmen und der 
Leistungen der Rückversicherer, 

d) über die Erstellung einer gesonderten Erfolgsrechnung für einzelne 
Versicherungszweige, 

e) über den Ausweis von Versicherungsverhältnissen, die im Verhältnis 
der Versicherer untereinander gleich der Mitversicherung gestaltet 
sind, ohne gegenüber dem Versicherungsnehmer als solche ausgewie­
sen zu werden, 

2. Vorschriften über den Anhang und den Lagebericht, 
3. Vorschriften über die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 'und des 

Anhangs, 
4. Vorschriften über die Durchführung der Abschlußprüfung, den Prüfungs­

bericht und den Bericht des Abschlußprüfers an die Versicherungsaufsichts-
behörde gemäß § 81 a, . 

5. Vorschriften über den Bericht an die Versicherungsaufsichtsbehörde, 
insbesondere über Aufgliederungen und Nachw~isungen zum Jahresab­
schluß und die Verwendung von Formblättern und maschinell lesbaren 
Datenträgern hiefür sowie über Vorlagefristen; die Aufgliederungen und 
Nachweisungen haben auch die Ergebnisse der abgegebenen und 
übernommenen Rückversicherung gesondert darzustellen. 

(3) Für die Konzernrechnungslegung gilt Abs. 2 sinngemäß. 
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angeführten Unterlagen auch in beglaubigter deutscher Übersetzung vorgelegt 
werden. 

(4) Auf Antrag kann die Versicherungsaufsichtsbehörde in begründeten Fällen 
die Frist gemäß Abs. 1 und 2 erstrecken. 

Offenlegung 

§ 84. (1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht haben spätestens sieben 
Monate nach Ende des Geschäftsjahres bis zum Ende des zweiten dem 
Geschäftsjahr folgenden Kalenderjahres am Sitz des Unternehmens oder der 
Zweigniederlassung zur Einsichtnahme aufzuliegen. 

(2) Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind jedermann· auf Verlangen 
gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. 

(3) Versicherungsunternehmen haben vom Anhang nur die Angaben gemäß 
den §§ 222 Abs. 2, 236 und 239 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 HGB in der jeweils 
geltenden Fassung und die Angaben gemäß den §§ 81 d und 81 0 zu 
veröffentlichen. 

(4) Für den Konzernabschluß und den Konzernlagebericht gelten die Abs. 1 bis 
3 sinngemäß. 

(5) Für die Zweigniederlassung· eines ausländischen Versicherungsunterneh­
mens ist der Jahresabschluß des Gesamtunternehmens im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" in deutscher Sprache zu veröffentlichen. 

(6) § 277 Abs. 1 vierter Satz HGB in der jeweils geltenden Fassung ist nicht 
anzuwenden. 

Besondere Rechnungslegungsvorschriften 

§ 85. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann durch Verordnung über die 
Rechnungslegung und die Konzernrechnungslegung von Versicherungs unter­
nehmen diejenigen besonderen Anordnungen treffen, die im Hinblick auf die 

derzeitige Rechtslage 

Ver si c her u n g s akt i eng e seil s c h a Er e n 

§ 83 a. Für die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen in .der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft gelten neben den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes auch die Bestimmungen des HGB für große Aktiengesellschaften. 

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

§ 84. Für die .Rechnungslegung von Versicherungsvereinen auf Gegenseitig­
keit, die nicht kleine Vereine im Sinn des § 62 sind, gelten neben den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes sinngemäß auch die Bestimmungen des HGB für große 
Aktiengesellschaften. Die §§ 125 bis 127 Aktiengesetz 1965 sind unter 
Bedachtnahme auf § 80 Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden. 

§ 85. (1) Der Vorstand eines kleinen Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 
hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vorangegangene 
Geschäftsjahr den Jahresabschluß und einen Lagebericht aufzustellen. Das 
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Eigenart desB~triebes der Vertra~sversicherung, die angemessene Aufklärung 
der Versicherungsnehmer und der Offentlichkeit über die Geschäftsgebarung, die 
Erfordernisse der Überwachung der Geschäftsgebarung durch die Versiche­
rungsaufsichtsbehörde und die Vollziehung der Bestimmungen dieses Hauptstük­
kes für Zwecke der Versicherungsaufsicht notwendig sind. 

(2) Die Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde können unter 
Berücksichtigung dieser Erfordernisse .insbesondere enthalten 

1. Vorschriften über verbindliche Formblätter für den Jahresabschluß und die 
Angaben gemäß den §§ 81 d Abs. 1 und 81 0; 

2. Vorschriften über die Ermittlung und Berechnung der versicherungstechni­
schen Rückstellungen; 

3. Vorschriften über die Erstellung einer gesonderten Erfolgsrechnung für 
einzelne Versicherungszweige des direkten und indirekten Geschäfts; 

4. Vorschriften über den Ausweis von Versicherungsverhältnissen, die im 
Verhältnis der Versicherer untereinander gleich der Mitversicherung 
gestaltet sind, ohne gegenüber dem Versicherungsnehmer als solche 
ausgewiesen zu werden; 

5. nähere Vorschriften über die einzelnen Posten des Jahresabschlusses sowie 
über die Angaben im Anhang und im Lagebericht; 

·6. Vorschriften über die Durchführung der Abschlußprüfung und den Bericht 
des Abschlußprüfers; 

7. die näheren Vorschriften über die Erfüllung der Vorlagepflichten gemäß 
§ 83 Abs. 1 Z 4und6undAbs. 2Z 6; 

8. Vorschriften über das Erfordernis eigenhändiger Unterschriften für den 
Jahresabschluß, den Lagebericht, den Bericht des Abschlußprüfers und die 
Bestätigungsvermerke des Treuhänders und des versicherungsmathemati­
schen Sachverständigen. 

(3) Für die Konzernrechnungslegung gilt Abs. 2 sinngemäß. 

derzeitige Rechtslage 

oberste Organ hat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres über die 
Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. 

(2) Für die Prüfung des Jahresabschlusses kleiner Versicherungsvereine kann in 
der Satzung ein besonderes Organ vorgesehen werden. Die Satzung hat in diesem 
Fall auch die näheren Bestimmungen über den :Umfang der Prüfung, die 
Bestellung des Prüfungsorgans und den Prüfungsberichtan das oberste Organ zu 
enthalten. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Prüfung des 
Jahresabschlusses sind auf kleine Vereine nicht anzuwenden. 

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat durch Verordnung für die 
Rechnungslegung kleiner Vereine und den Bericht an die Versicherungs aufsichts­
behörde einschließlich der Rechnungslegung für den Beginn· der Abwicklung 
sowie des Jahresabschlusses und des Lageberichts im Verlauf der Abwicklung 
besondere Anordnungen zu treffen. Hiebei ist von den für Versicherungsvereine, 
die nicht kleine Vereine sind, geltenden Vorschriften auszugehen; doch sind 

V1 
N 
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Entwurf 

§ 85 a. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann alle für die laufende 
Überwachung der Geschäftsgebarung der Versicherungs unternehmen (§ 99) und 
für die Führung von Versicherungs statistiken (§ 116 Abs. 2) erforderlichen 
Angaben verlangen. Diese Angaben können insbesondere die Aufgliederung von 
Posten des Jahresabschlusses, statistische Daten über das Unternehmen, den 
gesonderten Ausweis von Versicherungsverhältnissen gemäß § 85 Abs. 2 Z 4 und 
die Zuordnung des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts zu bestimmten 
Bilanzabteilungen umfassen. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann, soweit 
nicht § 83 anzuwenden ist, für die ihr vorzulegenden Angaben besondere 
Bewertungsvorschriften und Vorlagefristen festsetzen. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann für die Angaben gemäß Abs. 1 
verbindliche Formblätter festlegen und Gliederungen vorgeben, die von den 
Versicherungsunternehmen zu beachten sind. Sie kann die Vorlage in Form 
maschinell lesbarer Datenträger verlangen. 

Rechnungslegung kleiner Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit 

§ 86. (1) Für die Rechnungslegung kleiner Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit (§ 62) gelten die §§ 81 Abs. 1,81 b Abs. 5 und 6,81 f Abs. 1 Z 1 
bis 3, 6 und 7 und Abs.2, 81 h Abs. 1 und 2, 81 i, 81 j, 811 und 85 a. Für 
Sterbekassen gelten auch die §§ 81 a Abs. 1 und 3 und 81 k. 

(2) Der Vorstand eines kleinen Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit hat in 
den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vorangegangene 
Geschäftsjahr den Jahresabschluß und einen Lagebericht aufzustellen .. Das 
oberste Organ hat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres über die 
Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. 

(3) Für die Prüfung des Jahresabschlusses kleiner Versicherungsvereine kann in 
der Satzung ein besonderes Organ vorgesehen werden. Die Satzung hat in diesem 
Fall auch die näheren Bestimmungen über den Umfang der Prüfung, die 
Bestellung des Prüfungsorgans und den Prüfungsbericht an das oberste Organ zu 
enthalten. 

derzeitige Rechtslage 

gegenüber diesen Vorschriften jene Erleichterungen vorzusehen, die den 
besonderen Verhältnissen der kleinen Vereine, insbesondere dem germgen 
Umfang ihres Geschäftsbetriebes, Rechnung tragen. 

Aus I ä n dis ehe Ver s ich e run g s u n· t ern e h m e n 

§ 86. (1) Für Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen 
hat die Geschäftsleitung in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das 
vorilngegangene Geschäftsjahr einen Jahresabschluß und einen Lagebericht 
aufzustellen. 

(2) Für die Rechnungslegung der Zweigniederlassungen ausländischer 
Versicherungsunternehmen gelten neben den §§ 80, 81 und 83 dieses 
Bundesgesetzes sinngemäß auch die Bestimmungen des HGB für große 
Aktiengesellschaften. 

(3) Der Jahresabschluß des Gesamtunternehmens in gekürzter Form und der 
Jahresabschluß der inländischen Zweigniederlassung sind im ,,Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" in deutscher Sprache zu veröffentlichen. 
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Entwurf 

(4) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat durch Verordnung über die 
Rechnungslegung kleiner Versicherungsvereine diejenigen besonderen Anord­
nungen zu treffen, die im Hinblick auf die Eigenart des Betriebes der 
Vertragsversicherung, die angemessene Aufklärung der Versicherungsnehmer 
und der Öffentlichkeit über die Geschäftsgebarung und die Erfordernisse der 
Übe~achung der Geschäftsgebarung durch die Versicherungsaufsichtsbehörde 
notwendig sind. Hiebei sind die besonderen Verhältnisse der kleinen 
Versicherungsvereine zu beachten und Erleichterungen vorzusehen. Die 
Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde können unter Berücksichti­
gung dieser Erfordernisse neben den in § 85 Abs.2 Z 1, 2 und 7 genannten 
insbesondere auch enthalten 

1. Vorschriften über den Bericht an die Versicherungsaufsichtsbehörde und 
Vorlagefristen, 

2. Vorschriften über die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung, 

3. Vorschriften über die in den Anhang und den Lagebericht aufzunehmenden 
Angaben, 

4. Vorschriften über die Offenlegung des Jahresabschlusses. 

Sechstes Hauptstück 

Siebentes Hauptstück 

Achtes Hauptstück 

Neuntes Hauptstück 

Zehntes Hauptstück 

§112. (1) ..... 
2. als versicherungsmathematischer Sachverständiger entgegen dem § 81 a 

Abs. 2 fälschlich bestätigt, ...•. 

derzeitige Rechtslage 

(4) Der Versicherungs aufsichts behörde sind unverzüglich, längstens innerhalb 
von sieben Monaten nach Ende des Geschäftsjahres vorzulegen 

1. die im § 82 Z 1 bis 3 und 6 angeführten Unterlagen hinsichtlich der 
inländischen Zweigniederlassung, 

2. der Jahresabschluß und der Lagebericht des Gesamtunternehmens, 

3. eine beglaubigte vollständige Abschrift des Protokolls über die Verhandlung 
und Feststellung des Jahresabschlusses, 

4. der Nachweis der Veröffentlichung des Jahresabschlusses des Gesamtunter­
nehmens gemäß Abs. 3. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann, wenn dies für die Überwachung 
der Geschäftsgebarung erforderlich ist, verlangen, daß die im Abs. 3 Z 2 und 3 
angeführten Unterlagen gegebenenfalls auch in beglaubigter deutscher 
Üpersetzung vorgelegt werden. 

(6) Auf Antrag kann die Versicherungsaufsichtsbehörde in begründeten Fällen 
die Frist gemäß Abs. 4 erstrecken. 

§ 112. (1) ..... 

Fünftes Hauptstück 

Sechstes Hauptstück 

Siebentes Hauptstück 

Achtes Hauptstück 

Neuntes Hauptstück 

2. als versicherungsmathematischer Sachverständiger entgegen dem § 80 
Abs. 2 fälschlich bestätigt, ..... 
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Entwurf 

(2) Wer als Treuhänder oder als Stellvertreter des Treuhänders entgegen dem 
§ 81 a Abs. 1 fälschlich bestätigt, ..... 

§ 119 ..... . 

(3) .... . 

(4) Die §§ 2 Abs. 1, 18 Abs. 2,24 Abs. 1,63 Abs. 2 und 3, 71 Abs. 3,73 a Abs. 2, 
73 b Abs. 3 und Abs. 4 Z 2 lit. a und Z 3 lit. a, 76, 77 Abs. 7 b, 78 Abs. 1,2 und 12 
und 112 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, BGB!. Nr. 569/1978, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGB!. Nr ... ./1991 treten mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 
Verordnungen auf Grund dieser Bestimmungen dürfen bereits von dem der 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGB!. Nr ... ./1991 folgenden Tag an erlassen 
werden. Sie dürfen frühestens mit 1. Jänner 1992 in Kraft treten. 

(5) Das Fünfte Hauptstück des Versicherungsaufsichtsgesetzes, BGB!. 
Nr. 569/1978, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. . ../1991 ist erstmals 
auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1991 beginnen. 
Verordnungen auf Grund dieser Bestimmungen dürfen bereits von dem der 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGB!. Nr .. ../1991 folgenden Tag an erlassen 
werden. Sie dürfen frühestens auf Geschäftsjahre anzuwenden sein, die nach dem 
31. Dezember 1991 beginnen. 

(6) § 63 Abs.3 und § 86 Abs.l des Versicherungsaufsichtsgesetzes, BGB!. 
Nr. 569/1978, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr ... ./1991 gelten bis 
31. Dezember 1994 auch für Pensionskassen gemäß § 62 Abs. 2 des Versiche­
rungsaufsichtsgesetzes, BGB!. Nr. 569/1978, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. Nr. 181/1990. 

§ 129 . .... . 

(2) .... . 

(3) Soweit am 1. Jänner 1992 das Geschäftsjahr von Versicherungsunterneh­
men, die ausschließlich die Rückversicherung betreiben, nicht mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmt, so gilt dies gemäß § 81 Abs. 5 zweiter Satz des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes, BGB!. Nr. 56911978, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr .. ../1991 als genehmigt. 

§ 131. ..... 
1. hinsichtlich des § 13 Abs. 1,3,4 erster und zweiter Satz und 5, der §§ 25, 27, 

29 Abs. 1,30,32 Abs. 1,33 Abs. 1 und 2, der §§ 36 bis 39, der §§ 43 bis 55, 

derzeitige Rechtslage 

(2) Wer als Treuhänder oder als Stellvertreter des Treuhänders entgegen dem 
§ 80 Abs. 1 fälschlich bestätigt, ..... 

§ 119 ... , .. 

(3) .... . 

§ 129 ..... . 

(2) .... . 

§ 131. ..... 
1. hinsichtlich des § 13 Abs. 1,3,4 erster und zweiter Satz und 5, der §§ 25, 27, 

29 Abs. 1,30,32 Abs. 1,33 Abs. 1 und 2, der §§ 36 bis 39, der §§ 43 bis 55, lJl 
lJl 
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2. 

Entwurf 

des § 56 Abs. 1,2,4 und 5, des § 57 Abs. 1 und 6, der §§ 58 bis 60, des § 61 a 
Abs. 1 bis 3, 4 erster und zweiter Satz .und 5, des § 61 b Abs. 1 und 2, 3 erster 
Satz, 4 erster bis dritter Satz, 6 und 7 erster Satz, des § 61 c, der §§ 66 und 
67, des § 68 Abs. 1,5 und 6, des § 70, des § 71 Abs. 1, der §§ 72 und 73, der 
§§ 87 bis 96, . . . . . . 

3. hinsichtlich des § 57 Abs. 2, des § 61 b Abs. 3 letzter Satz und des § 80, 
soweit sie sich auf Vorschriften beziehen, ..... 

2. 

derzeitige Rechtslage 

des § 56 Abs. 1,2,4 und 5, des § 57 Abs. 1 und 6; der §§ 58 bis 60', des § 61 a 
Abs. 1 bis 3, 4 erster und zweiter Satz und 5, des § 61 b Abs. 1 und 2, 3 erster 
Satz, 4 erster bis dritter Satz, 6 und 7 erster Satz, des § 61 c, der §§ 66 und 
67, des § 68 Abs. 1,5 und 6, des § 70, des § 71 Abs. 1, der §§ 72 und 73, des 
§ 81 Abs. 5, der §§ 87 bis 96, ..... 

3. hinsichtlich des § 57 Abs. 2, des § 61 b Abs. 3 letzter Satz, der §§ 83 a und 84 
und des § 86 Abs. 2, soweit sie sich auf Vorschriften beziehen, ..... 
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